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Zusammenfassung 

Der Vorhabenträger beabsichtigt, zwischen Salinenstraße und Schloßstraße in Bad Kreuznach den 

Neubau von Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und Wohnungen in den Obergeschossen. Ferner 

ist die Anlage eines ebenerdigen Parkplatzes sowie einer Tiefgarage vorgesehen. Die Planung sieht 

die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes sowie eines Bäckers mit Café im Erdgeschoss vor. Die 

Stadt stellt für die Umsetzung den Bebauungsplan 1a-19 auf. 

Die TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG wurde mit der Erstellung einer schalltechnischen 

Untersuchung für das Planvorhaben beauftragt. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden 

drei schalltechnische Untersuchungsschritte im Hinblick auf die zu erwartenden 

Geräuschimmissionen erstellt: 

1. Schallschutzvorkehrungen im Plangebiet bedingt durch Straßenverkehrslärm  

gemäß den Normen DIN 18005-1 sowie DIN 4109 Teil 1 und Teil 2 

2. Veränderung der Verkehrslärmgeräusche bedingt durch den 

planungsinduzierten An- und Abfahrtverkehr 

3. Nutzungsbedingter Gewerbelärm durch beabsichtigte Anlagen im Plangebiet  

nach TA Lärm sowie Wohnverträglichkeitsnachweis der geplanten 

Anwohnerstellplätze im Plangebiet 

 

Die Salinenstraße und Schloßstraße grenzen an das Plangebiet. Die Untersuchung des 

Straßenverkehrslärms zeigt, dass angesichts der derzeitigen Verkehrsbelastung im Plangebiet die 

städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005-1 für Verkehr für ein Kerngebiet (MK) 

überschritten werden. Da im vorliegenden Fall die Möglichkeiten zum aktiven Schallschutz 

ausscheiden, sollten ersatzweise Maßnahmen zum passiven Schallschutz festgesetzt werden. 

Hierzu werden die resultierenden maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 Teil 1 und Teil 2 

ermittelt. Die Fassadenlärmpegelkarten stellen im weiteren Verfahren die Schnittstelle für den 

Architekten dar, um den erforderlichen baulichen Schallschutz der Außenbauteile planen zu können. 

Die Dimensionierung der konkreten akustischen Eigenschaften der Fassadenbauteile erfolgt im 

Rahmen des Schallschutznachweises. Die konkret einzusetzenden Schalldämm-Maße gem. 

DIN 4109 werden in der Regel im Rahmen des Bauantragverfahrens nachgewiesen. Für die 

Aufnahme der beschriebenen passiven Schallschutzmaßnahmen in die textlichen Festsetzungen 

des Bebauungsplanes nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB werden Vorschläge unterbreitet. Durch passive 

Maßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse im Inneren des Gebäudes ausgebend von den 

Außenlärmpegeln bzw. Lärmpegelbereichen und der Gebäudegeometrie sichergestellt.  

Im Sinne der 16. BImSchV kann eine wesentliche Änderung der Verkehrslärmsituation durch das 

Vorhaben sowie eine erstmalige Überschreitung der Vorsorgegrenzwerte und 

Zumutbarkeitsschwelle ausgeschlossen werden. Eine Bewertung der Geräusche des An- und 

Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einem Abstand von 500 m vom 

Betriebsgrundstück nach Punkt 7.4 der TA Lärm zeigt, dass zusätzliche organisatorische 

Maßnahmen nicht erforderlich sind.  
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Die Untersuchung zeigt, dass tagsüber und nachts durch die ermittelten Beurteilungspegel der 

Zusatzbelastung durch die (Gewerbe-)Anlage die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

eingehalten werden. Spitzenpegeln1, die die Richtwerte nach TA Lärm um mehr als 30 dB(A) am 

Tage bzw. 20 dB(A) in der Nacht  überschreiten, treten nicht aus. Aufgrund der am Standort 

betriebenen Aggregate und der Entfernung zu den Immissionsorten treten bei sachgerechter 

Errichtung immissionsrelevante tieffrequente Geräusche nicht auf. Der Unterzeichner kommt zu dem 

Schluss, dass nach den vorliegenden Erkenntnissen aufgrund der Höhe und der Häufigkeit von 

Lärmereignissen durch die zu beurteilende Anlage sowohl hinsichtlich der Dauerschalldruckpegel 

als auch der Maximalpegel keine Gefahren für die Gesundheit, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen der Allgemeinheit und Nachbarschaft auftreten (im Sinne TA Lärm). Die 

Anforderungen der TA Lärm werden erfüllt. Um mit dem geplanten Vorhaben die 

Immissionsrichtwerte einhalten zu können, sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich (vgl. Abs. 7). 

Eine abschließende Beurteilung obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde. 

 

 

 

 

Für den Inhalt: 
Dipl.-Phys. Ing. 
Knut Lenkewitz 

Projektleiter 
 

Qualitätssicherung: 
Dipl.-Ing. 

Dirk Hausrad 
Sachverständiger 

Sachverständige der TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG 

Kunden und Behörden können mit Hilfe der TÜV NORD Webseite 
 https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/kunden-login/digitale-signatur/  

die Gültigkeit des Zertifikats überprüfen. 

  

                                                

 

 

1
 Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen nach Punkt 6.1 TA Lärm die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) 

und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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1 Vorhaben, örtliche Verhältnisse und Aufgabenstellung 

Der Vorhabenträger beabsichtigt, zwischen Salinenstraße und Schloßstraße in Bad Kreuznach den 

Neubau von Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und Wohnungen in den Obergeschossen. Ferner 

ist die Anlage eines ebenerdigen Parkplatzes sowie einer Tiefgarage vorgesehen. Die Planung sieht 

die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes sowie eines Bäckers mit Café im Erdgeschoss vor. Die 

Stadt stellt für die Umsetzung den Bebauungsplan 1a-19 auf. 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Lage des Plangebietes, die Umgebung sowie die 

Objektplanung. 

Aufgrund der Lage der geplanten Anlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zumindest in 

Teilbereichen in der umliegenden Nachbarschaft zu Geräuscheinwirkungen durch das Vorhaben 

kommt sowie zu Einwirkungen von außerhalb auf das Plangebiet bzw. die geplanten Wohneinheiten. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind drei schalltechnische Untersuchungsschritte im 

Hinblick auf die zu erwartenden Geräuschimmissionen zu erstellen: 

1. Schallschutzvorkehrungen im Plangebiet bedingt durch Straßenverkehrslärm  

gemäß den Normen DIN 18005-1 sowie DIN 4109 Teil 1 und Teil 2 

2. Veränderung der Verkehrslärmgeräusche bedingt durch den 

planungsinduzierten An- und Abfahrtverkehr 

3. Nutzungsbedingter Gewerbelärm durch beabsichtigte Anlagen im Plangebiet  

nach TA Lärm sowie Wohnverträglichkeitsnachweis der geplanten 

Anwohnerstellplätze im Plangebiet 

 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung soll eine Entscheidungshilfe zur Beurteilung 

darstellen, ob durch das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen, d.h. 

 Gefahren (für die Gesundheit),  

 erhebliche Belästigungen oder  

 erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit und die Umgebung  

durch Geräuschimmissionen eintreten. In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung werden 

die nachfolgenden schalltechnischen Bewertungsmaße berechnet: 

 energieäquivalente Dauerschallpegel LAFeq 

 Maximalschalldruckpegel LAF,max (nur für Anlagenlärm, TA Lärm) 
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Abbildung 1: Lage des Plangebietes und Planung 

  

Abbildung 2: Objektplanung 
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In einem ersten Schritt sind die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz vor Verkehrslärm im 

Plangebiet zu prüfen und ggf. Vorgaben zum passiven Schallschutz zu beschreiben, da im Süden 

des Plangebietes die Salinenstraße (B48) liegt und im Osten die Schloßstraße. Für die Beurteilung 

der Wirkungen der ermittelten Lärmimmissionen werden die Werte und Kriterien der DIN 18005-1 

diskutiert. Hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit der Wohnungseinheiten werden im vorliegenden Fall 

die Orientierungswerte der DIN 18005-1 für ein Kerngebiet (MK) zu Grunde gelegt. Die 

Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen (passive Schallschutzvorkehrungen 

für Wände, Dächer und Fenster) für die neuen Gebäudeteile sind der Norm DIN 4109-1 festgelegt. 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau‐Schalldämm‐Maße R′w,ges der Außenbauteile 

von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich unter Berücksichtigung der resultierende maßgebliche 

Außenlärmpegel La und der unterschiedlichen Raumarten nach der Norm DIN 4109-2.  

In einem zweiten Schritt ist die Veränderung der Verkehrslärmgeräusche bedingt durch den 

planungsinduzierten An- und Abfahrtverkehr auf den öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen) zu 

ermitteln und zu beurteilen. 

In einem dritten Schritt ist nach TA Lärm zu prüfen, ob der Schutz vor Anlagenlärm an 

maßgeblichen Immissionspunkten innerhalb und außerhalb des Plangebietes angemessen 

berücksichtigt worden ist. Für die Beurteilung der Wirkungen der ermittelten Lärmimmissionen 

werden die Werte und Kriterien der TA Lärm diskutiert. Es ist dabei entsprechend der in der 

BauNVO2 zum Ausdruck kommenden Wertung bei Errichtung und Betrieb einer Anlage von einer 

abgestuften Schutzwürdigkeit der verschiedenen Baugebiete auszugehen. Aufgrund der 

Großflächigkeit des geplanten Einzelhandels ist die Ausweisung eines Sondergebietes notwendig. 

Die Schutzbedürftigkeit der geplanten Wohneinheiten wird von uns vorsorglich als Kerngebiet (MK) 

eingestuft. 

Die Geräuschimmissionen der Anwohnerstellplätze im Plangebiet, inkl. der Pkw-Zu- und 

Abfahrten, an der nächstgelegenen vorhandenen Wohnbebauung sowie der geplanten 

Wohneinheiten werden gemeinsam mit den Anlagengeräuschen durch die geplanten 

Gewerbeeinheiten betrachtet. Es wird hier davon ausgegangen, dass gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse herrschen, wenn die Anforderungen der TA Lärm (üblicherweise für gewerbliche 

Geräusche, hier hilfsweise herangezogen) eingehalten werden.  

  

                                                

 

 

2 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
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Die Durchführung der Untersuchung erfolgt durch qualifiziertes Personal der vom Auftraggeber 

unabhängigen Gruppe Immissionsschutz der TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG, die als 

Prüflabor für Emissionen und Immissionen von Geräuschen nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 

durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiert und als Messstelle nach 

§ 29b BImSchG für die Ermittlung der Emissionen und Immissionen von Geräuschen durch das 

IHU Hamburg bekannt gegeben ist. 
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2 Schalltechnischen Bewertungsmaße 

2.1 Bewertungsmaße in der Bauleitplanung 

In § 1 Abs. 5 BauGB sind die mit der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung verfolgten Ziele und 

Leitlinien festgelegt. Demnach sollen Bauleitpläne unter anderem dazu beitragen „eine 

menschenwürdige Umwelt“ zu sichern. Dazu zählt u. a. die Anforderung an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse. Diese sind bei der Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans 

gegenüber anderen zu berücksichtigenden Belangen abzuwägen. Der Bebauungsplan enthält die 

rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung. 

In der Bauleitplanung erfolgt in der Regel die Beurteilung der schalltechnischen Situation anhand 

der DIN 18005. Die DIN 18005 kann jedoch lediglich als Orientierungshilfe dienen, da sie ein 

technisches Regelwerk ist (BVerwG, FfBR 2000, 419; NVwZ 1991, 881). Sie kann als DIN-Norm 

nicht dem Anspruch normativer Festlegungen genügen. Das Beiblatt 1 zur DIN 18005 (Kap. 1.1) 

stellt selbst darauf ab, dass die Einhaltung oder Unterschreitung der festgelegten Orientierungswerte 

„wünschenswert“ sei. Die Werte der DIN 18005-1 stellen somit keine Planungsobergrenze, sondern 

eine in der Bauleitplanung überschreitbare Orientierungshilfe dar. 

   

Die TA Lärm hat ihre Geltung im Genehmigungsverfahren von Anlagen oder im Rahmen der 

Überwachung. Für die TA Lärm gilt in der Bauleitplanung zwar keine strikte Verbindlichkeit. Sie hat 

aber eine mittelbare Bindung über § 1 III BauGB (Bebauungsplan nicht erforderlich und verfehlt 

seinen gestalterischen Auftrag, wenn der Plan nicht vollzugsfähig ist; festgesetzte Nutzungen 

müssen grds. genehmigungsfähig sein, BVerwGE 109, 246). Die TA Lärm konkretisiert die 

Erheblichkeitsschwelle des § 3 I BImSchG und hat als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift 

Bindungswirkung für Behörden und Gerichte. 

 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind in der Bauleitplanung neben den Immissionsrichtwerten 

der TA Lärm eine zweckmässige Beurteilungsgrundlage. Der Planungserlass bzw. die DIN 18005 

enthält jedoch keine quantitativen Vorgaben oder Orientierungswerte zur Beurteilung von Geräusch-

immissionen für die Gebietsausweisung „Krankenhäuser und Pflegeanstalten“. Die TA Lärm 

hingegen schon. 

 

Im vorliegenden Fall werden bei der Beurteilung der Geräuschimmissionen die 

Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte der TA Lärm zu Grunde gelegt. 
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2.2 Orientierungswerte in der Bauleitplanung - DIN 18005-1 

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 werden in Abhängigkeit von der Gebietsausweisung die folgenden 

Orientierungswerte für eine angemessene Berücksichtigung des Schallschutzes in der 

städtebaulichen Planung genannt: 

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005-1, Beiblatt 1 

Gebietsausweisung Orientierungswerte  
Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 

für Werktage und  
Sonn- / Feiertage 

Tageszeit 

dB(A) 

Nachtzeit 

Verkehr1) 

dB(A) 

Nachtzeit 

Anlagen2) 

dB(A) 

Reines Wohngebiet (WR) 50 40 35 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 40 

Besonderes Wohngebiet (WB) 60 45 40 

Dorf- u.  Mischgebiet (MD/MI) 60 50 45 

Urbane Gebiete (MU) 3) 63 50 45 

Kern- u. Gewerbegebiet (MK/GE) 65 55 50 

sonst. Sondergebiete (SO), soweit sie 

schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart 
45 - 65 35 - 65 35 - 65 

1) Verkehrslärm;  2) Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen 

3) Orientierungswerte in Anlehnung an die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

 

Bei den beiden angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Frei-

zeitlärm, der höhere für Verkehrslärm. 

Die Belange des Schallschutzes sind bei der erforderlichen Abwägung im Rahmen eines 

Bauleitverfahrens nach § 1 Abs. 6 BauGB als ein wichtiger Gesichtspunkt neben anderen Belangen 

zu verstehen. Die Abwägung kann bei Überwiegen anderer Belange zu einer entsprechenden 

Zurückstufung des Schallschutzes führen. In Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 heißt es zu der 

Problematik der Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte: 

"In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden 

Verkehrswegen und Gemengelagen, lassen sich sie die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo 

im Rahmen einer Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen 

werden soll, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z.B. geeignete 
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Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen, insbesondere für 

Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.“ 

Anmerkung zur Berechnung des Straßenverkehrslärms:  

Am 01. März 2021 ist die „Zweite Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 

16. BImSchV) in Kraft getreten. Danach ist der Beurteilungspegel für Straßen (Neubau oder 

wesentliche Änderung) anhand der „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 2019 – 

RLS-19“ zu berechnen. 

Die DIN 18005-1 Juli 2002 verweist für die Berechnung des Emissionspegels von Straßen auf die 

RLS-90. In der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen VV TB des jeweiligen 

Bundeslandes ist die DIN 18005 jedoch nicht als „technische Regel“ bekannt gegeben, daher ergibt 

sich in der Bauleitplanung keine rechtliche Bindung an die RLS-90. Die Berechnung der 

Beurteilungspegel erfolgt daher hier anhand der RLS-19, die die aktuellen Erkenntnisse bezüglich 

Emissionen bei Kfz-Fahrgeräuschen berücksichtigt. 
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2.3 Immissionsrichtwerte – TA Lärm 

Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne §3 Abs. 1 BImSchG sind Immissionen, die nach Art, 

Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 

für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.  

Das BImSchG regelt jedoch nicht, wo die Schädlichkeitsschwelle für die verschiedenen Immissionen 

liegt.  

Die TA Lärm vom 26.08.1998 (6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz –Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) konkretisiert im Rahmen 

ihres Anwendungsbereichs den unbestimmten Rechtsbegriff der schädlichen Umwelteinwirkungen 

im Hinblick auf den Lärm. Für Schallimmissionen, die infolge von Geräuschen von (Gewerbe-

)Anlagen entstehen können, ergibt sich die Zumutbarkeitsgrenze sowohl für 

genehmigungsbedürftige als auch für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen aus der auf § 48 

BImSchG beruhenden TA Lärm. Die TA Lärm ist eine normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift 

mit Bindungswirkung im gerichtlichen Verfahren. 

Gem. Nr. 6.1 der TA Lärm ist sicherzustellen, dass folgende Immissionsrichtwerte für 

Immissionsorte außerhalb von Gebäuden durch den Beurteilungspegel nicht überschritten 

werden.  

Die Zuordnung der jeweiligen Immissionsorte zu einem der bezeichneten Gebiete und Einrichtungen 

und damit zu einem Schutzniveau erfolgt nach den Festlegungen des Bebauungsplans bzw., wenn 

ein solcher wie vorliegend nicht besteht, nach der tatsächlichen sich an der vorhandenen Bebauung 

orientierenden Schutzbedürftigkeit des Immissionsortes (Nr. 6.6 der TA Lärm). Wenn die 

Gesamtbelastung aller Anlagen, die in den Geltungsbereich der TA Lärm fallen, diese Richtwerte an 

einem Immissionsort nicht überschreitet, ist im Regelfall der Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Geräusche sichergestellt. 
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Tabelle 2: Immissionsrichtwerte nach Ziff. 6.1 u. 6.3 TA Lärm außerhalb von Gebäuden 

Bauliche 

Nutzung 

bestimmungsgemäßer Betrieb seltene Ereignisse (*) 

IRW 
für den 

Beurteilungs- 
pegel 

kurzzeitige 
Geräusch- 

spitzen 

IRW 
für den 

Beurteilungs- 
pegel 

kurzzeitige 
Geräusch- 

spitzen 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) 

Industriegebiete 70 70 100 90 Einzelfallprüfung 

Gewerbegebiete 65 50 95 70 70 55 95 70 

Urbane Gebiete 63 45 93 65 

70 55 90 65 

Kern-, Dorf-, und 
Mischgebiete 

60 45 90 65 

Allgemeine 
Wohngebiete und 
Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 85 60 

Reine Wohngebiete 50 35 80 55 

Kurgebiete, bei 
Krankenhäusern und 
Pflegeanstalten 

45 35 75 55 

1)  gemäß Ziffer 7.2 TA Lärm „…Bei seltenen Ereignissen, die an bis zu 10 Tagen oder Nächten im Jahr und nicht an 
mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden stattfinden, betragen die Immissionsrichtwerte für den 
Beurteilungspegel für Immissionsorte außerhalb von Industriegebieten außen tags 70 dB(A), nachts 55 dB(A). 

 

Die Tageszeit beginnt nach Punkt 6.4 TA Lärm um 6 Uhr und endet um 22 Uhr, die Nachtzeit 

beginnt um 22 Uhr und endet um 6 Uhr.  Die Geräuscheinwirkungen sind zur Tageszeit über die o.g. 

16-stündige Zeitspanne und zur Nachtzeit über diejenige volle Stunde zu mitteln, in der die höchsten 

Beurteilungspegel auftreten. 

In Wohngebieten (WR, WA) sowie Kurgebieten, Krankenhäusern und Pflegeanstalten sind 

Geräuscheinwirkungen nach Punkt 6.5 TA Lärm in den sog. Zeiten mit einer erhöhten 

Empfindlichkeit durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zu berücksichtigen (in den übrigen Gebieten 

entfällt dieser Zuschlag): 

Werktage 
06.00 - 07.00 Uhr 

20.00 - 22.00 Uhr 

Sonn- und Feiertage 06.00 - 09.00 Uhr 

13.00 - 15.00 Uhr 

20.00 - 22.00 Uhr 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen nach Punkt 6.1 TA Lärm die Immissionsrichtwerte 

am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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2.4 Immissionsgrenzwerte für Verkehrslärm – 16. BImSchV 

In der vom Innenministerium Baden-Württemberg herausgegebenen „städtebaulichen Lärmfibel“ 

wird ausgeführt, dass bei Überschreitung der in Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 genannten 

Orientierungswerte auch im Rahmen der Bauleitplanung zumindest die Einhaltung der in der 

Lärmschutzverordnung definierten Immissionsgrenzwerte anzustreben ist, da diese die Schwelle zur 

„schädlichen Umwelteinwirkung“ gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz kennzeichnen.  

Nach einem Urteil des BVerwG (Beschluss vom 01.09.1999, - 4 BN 25.99 – NVwZ-RR 2000, vgl. 

hierzu auch Sachstand Verkehrslärmschutz an Bestandsstraßen, Wissenschaftliche Dienste 

Deutscher Bundestag, WD 7 - 3000 – 021/16, 03.03.2016) könnten im Hinblick bei der Beurteilung 

von Verkehrslärmimmissionen die Vorsorgegrenzwerte der 16. BImSchV 

(Verkehrslärmschutzverordnung) als zusätzliche Entscheidungshilfe herangezogen werden. Diese 

Vorsorgegrenzwerte, die der Gesetzgeber für den Bau oder die wesentliche Änderung von 

öffentlichen Straßen- und Schienenwegen vorsieht, liegen um 4 dB(A) oberhalb der 

Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1. 

Das BVerwG sieht in seinem Beschluss v. 18.12.1990 – 4 N 6.88 die Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt, wenn die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für 

Mischgebiete eingehalten werden. Die Immissionsgrenzwerte in Abhängigkeit von der 

Gebietsausweisung zeigt die folgende Aufstellung. 

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte 16. BImSchV 

Gebietsausweisung 
Gebietsnutzung 

Tageszeit 
06 .. 22 Uhr 

dB(A) 

Nachtzeit 
22 .. 06 Uhr 

dB(A) 

Krankenhäuser, Schulen etc. 57 47 

Reines Wohngebiet WR 59 49 

Allgemeines Wohngebiet WA 59 49 

Misch-/Kern-/Dorfgebiet MI/MK/MD 64 54 

Gewerbegebiet  GE 69 59 
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2.5 Anforderung an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen – DIN 4109 

Passive Schallschutzmaßnahmen stellen aufgrund der derzeitigen Rechtslage bei Verkehrs-

geräuschen eine zulässige Ersatzmaßnahme bei Überschreitungen der Orientierungs- bzw. Im-

missionsgrenzwerte dar. Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

(Wände, Dächer und Fenster) für neue Gebäude sind im Abs. 7.1 der Norm DIN 4109-1:2018 unter 

Berücksichtigung unterschiedlicher Raumarten oder Nutzungen festgelegt. In Abhängigkeit der 

Maßgeblichen Außenlärmpegel ergeben sich nach der darin genannten Gleichung (6) 

Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges der Außenbauteile.   

 R‘w,ges = La − KRaumart         

  

 Dabei ist 
 KRaumart = 25 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 
 KRaumart = 30dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in  
    Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 
 KRaumart = 35 dB  für Büroräume und Ähnliches; 
 La    der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01,  
     4.5.5. 

 Mindestens einzuhalten sind: 

  
 R’w,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 
 R’w,ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in  
    Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und  
    Ähnliches. 
 

Die Außenlärmpegel sind insbesondere bei innerstädtischen Straßen in den meisten Fällen zur 

Tageszeit zu ermitteln. In DIN 4109:2018-02 erfolgt die Zuordnung auf der Grundlage des 

maßgeblichen Außenlärmpegels, der 3 dB(A) höher ist als der Beurteilungspegel nach RLS-90. 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so 

ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) 

erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A). 

Im Rahmen eines baulichen Schallschutznachweises sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der vom 

Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grundfläche des Raumes SG 

nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung (33) zu 

korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, 

siehe DIN 4109‐2:2018-01, 4.4.1.  
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2.6 Hinweise zu Außenwohnbereichen 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist eine Betrachtung von Außenwohnbereichen (im Rahmen der 

Lärmvorsorge) sowie eine Beurteilung vorzunehmen. 

Kommentar: Das Oberverwaltungsgericht NRW hat in dem Urteil 7 D 

34/07.NE entschieden: „[…] Während der Tagzeit ist ihre angemessene 

Nutzung (Außenwohnbereiche) nur gewährleistet, wenn sie keinem 

Dauerschallpegel ausgesetzt sind, der 62,0 dB(A) nicht überschreitet, denn 

dieser Wert markiert die Schwelle, bis zu der unzumutbare Störungen der 

Kommunikation und der Erholung nicht zu erwarten sind. […]“. 

Außenwohnbereiche AWB werden unterschieden in bebaute und unbebaute AWB.  

Zum bebauten Außenwohnbereich zählen alle mit dem Wohngebäude verbundene Anlagen wie z. 

B. Balkone, Loggien, Terrassen. 

Unter unbebautem Außenwohnbereich werden alle sonstigen zum Wohnen im Freien geeigneten 

und bestimmten Flächen des Grundstücks verstanden. Dies sind z. B. Grillplätze, Freisitze, 

Kinderspielplätze, Spiel- und Liegewiesen. 

Nicht zu den AWB zählen:  

- Vorgärten, Nutzgärten und Balkone, die nicht dem regelmäßigen Aufenthalt dienen 

- Flächen, die nicht zum Wohnen im Freien benutzt werden dürfen.  

Beheizte Wintergärten oder vollverglaste Balkone sind als Wohnräume und nicht als AWB 

einzustufen, da hier der ungehinderte Kontakt nach außen nicht gegeben oder eingeschränkt ist. 

Grundsätzlich dienen solche Außenwohnbereiche nicht dem „dauerhaften Aufenthalt“ von Personen, 

wie es üblicherweise in Wohnhäusern der Fall ist. Die Personen verweilen nur temporär und über 

kürzere Zeiträume am gleichen Ort, so dass sie nicht dauerhaft Pegeln ausgesetzt werden, die in 

Wohnräumen zulässig wären. Eine Nutzung zur Nachtzeit ist in der Regel zu vernachlässigen.  

Der maßgebliche Immissionsort befindet sich in Anlehnung an VLärmSchR973 Abs. C VI Ziff. 10.7 

(2) bei Terrassen und unbebauten Außenwohnbereichen jeweils bei deren Mittelpunkt in 2 m Höhe. 

  

                                                

 

 

3  Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR 97) vom 27.05.1997 
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2.7 Schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen 

Das für Schallschutzfenster angegebene bewertete Bauschalldämm-Maß wird nur im vollständig 

geschlossenen Zustand erreicht; im ganz oder teilweise geöffneten Zustand ist das Dämm-Maß 

wesentlich geringer. Im Allgemeinen wird zur Tageszeit eine Stoßlüftung durch kurzzeitiges Öffnen 

als zumutbar angesehen (siehe VDI 2719, VLärmSchR 97). Nachts ist eine Stoßlüftung aus 

naheliegenden Gründen nicht möglich. In Grundsatzurteilen geht das Bundesverwaltungsgericht 

davon aus, dass zur angemessenen Befriedigung der Wohnbedürfnisse heute grundsätzlich die 

Möglichkeit des Schlafens bei gekipptem Fenster gehört. Ist dies wegen der Lärmbelastung .. nicht 

möglich, sind angemessene Wohnverhältnisse nur bei Einbau technischer Belüftungseinrichtungen 

gewahrt4. Die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Beurteilung von Verkehrsgeräuschen 

machen keine einheitliche Aussage dazu, bei welcher Nutzungsart und bei welchen Außenpegeln 

mechanische Lüftungseinrichtungen erforderlich sind: 

 In DIN 18005-1 wird ein Beurteilungspegel (Außenpegel) von 45 dB(A) zur Nachtzeit genannt, 

bis zu dem ein ungestörter Schlaf bei gekipptem Fenster möglich ist. 

 In der Richtlinie VDI 2719 wird eine zusätzliche schallgedämpfte Lüftungseinrichtung bei einem 

Beurteilungspegel (Außenpegel) Lr  50 dB(A) für erforderlich gehalten. 

 In der 16. BImSchV werden zusätzliche Lärmminderungsmaßnahmen erst ab einem 

Beurteilungspegel (Außenpegel) zur Nachtzeit von 50 dB(A) für erforderlich gehalten. 

 DIN 4109 enthält keinerlei Aussagen zur Erfordernis einer zusätzlichen mechanischen 

Lüftungseinrichtung. 

Im vorliegenden Fall halten wir eine zusätzliche schallgedämpfte Lüftungseinrichtung bei einem 

Beurteilungspegel von mehr als 45 dB(A) zur Nachtzeit für empfehlenswert. Wird dieser Wert 

überschritten, sollte daher unseres Erachtens der Einbau von schallgedämpften Lüftungseinrich-

tungen festgesetzt werden.   

Bezüglich des passiven Schallschutzes für Gebäude mit Wohnräumen ist anzumerken, dass 

gesundes Wohnen neben den in der VDI 2719 empfohlenen Innenpegeln (tags: 35 dB(A); nachts: 

30 dB(A)) nur gegeben ist, wenn zusätzlich die folgenden Voraussetzungen bzgl. Be- und Entlüftung 

der Räume erfüllt sind: 

 die in den Schlaf- bzw. Wohnräumen auftretenden Temperaturen sollten in der warmen 

Jahreszeit möglichst nicht über den jeweiligen Außentemperaturen liegen, 

 für ausreichende Belüftung der Wohn- bzw. Schlafräume sollte gesorgt werden (siehe 

DIN 1946, Teil 6). 

 

                                                

 

 

4  BVerwG – 4 C 80.74 vom 21.05.1976; BVerwG 4C 51.89 vom 29.01.1991 
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2.8 Hinweise zur verfassungsrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle Gesamtlärm 

Pegelangaben, wie hoch die verfassungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle liegt, fehlen sowohl in 

der TA Lärm wie auch in der DIN 18005 als auch in anderen Regelwerken.  

Die grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle für die Planung ergeben sich bei Beurteilungspegeln, 

die als gesundheitsgefährdend (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) und als Eigentums(-substanz)verletzungen 

(Art. 14 Abs. 1 GG) anzusehen sind. In der Rechtsprechung5 wird i. d. R. davon ausgegangen, dass 

hierfür als Schwellenwerte Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts in 

Wohngebieten anzusetzen sind.  

Für Kern-, Dorf- und Mischgebiete werden zum Teil von der Rechtsprechung etwas höhere 

Immissionspegel, nämlich 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts für zulässig gehalten6. 

  

  

                                                

 

 

5 vgl. BVerwG, Urteil vom 09.11.2006 (4 A 2001.06) und vgl. VGH München, Beschluss vom 18.8.2016 -14 B 14.1623-, BVerwG, 
Urteil vom 21. November 2013 - 7 A 28.12 -, juris, Rn. 45; OVG NRW, Urteil vom 13. März 2008 - 7 D 34/07.NE -, juris, Rn. 
142. 

6 vgl. BVerwG, Urteil vom 8. September 2016 - 3 A 5.15 -, juris, Rn. 36 
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3 Darstellung der Lärmkonturkarten 

Die Berechnung der energieäquivalenten Dauerschallpegel LpAeq erfolgt an den Punkten eines 

rechtwinkligen Gitters. Die Maschenweite des Gitters beträgt 10 m. Die Achsen des Rechengitters 

sind parallel zu den Rechts- und Hochachsen des verwendeten Koordinatensystems. Die 

Berechnung erfolgt in der Höhe hr = 6 m über Grund. 

Die Darstellung der energieäquivalente Dauerschallpegel erfolgt in Form von Flächen gleichen 

Schalldruckpegels mit einer Stufung von 5 dB(A). Die Farbgebung der Lärmkonturenkarte wurde 

dabei soweit wie möglich den Vorgaben der DIN 18005 Teil 2 7 angepasst: 

Tabelle 4: Farbgebung der Lärmkonturenkarte – DIN 18005 Teil 2 

Beurteilungspegel Farbe 

35 .. 40 dB(A) gelbgrün 
40 .. 45 dB(A) türkisgrün 
45 .. 50 dB(A) schwefelgelb 
50 .. 55 dB(A) braunbeige 
55 .. 60 dB(A) pastellorange 
60 .. 65 dB(A) verkehrsrot 

Innerhalb der jeweiligen Farbstufen sind in 1 dB(A)-Schritten Linien gleichen Schalldruckpegels 

eingetragen. 

 

Die Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel erfolgt ebenfalls in Form von Flächen 

gleichen Schalldruckpegels. Die Farbgebung der Lärmkonturenkarte ist der folgenden Tabelle zu 

entnehmen: 

Tabelle 5: Farbgebung maßgeblicher Außenlärmpegel – DIN 4109 

maßgeblicher Außenlärmpegel Farbe 

                 bis 55 Gelb 
55 .. 60 Grün 
61 .. 65 Orange 
66 .. 70 Blau 
71 .. 75 Rosa 
76 .. 80 Violett 
über 80 Rot 

 

Innerhalb der jeweiligen Farbstufen sind in 1 dB(A)-Schritten Linien gleichen Schalldruckpegels 

eingetragen. 

                                                

 

 

7   DIN 18005 Teil 2, Ausgabe September 1991, Schallschutz im Städtebau - Lärmkarten - Kartenmäßige Darstellung von 
Schallimmissionen 
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4 Schallschutzvorkehrungen - Straßenverkehrslärm 

4.1 Vorgehensweise 

Ziel ist die Untersuchung notwendiger Schallschutzvorkehrungen im Plangebiet bedingt durch 

Straßenverkehrslärm gemäß DIN 18005. Zunächst werden die Beurteilungspegel der einzelnen 

Quellen für das Planungsgebiet berechnet. Der Verkehrslärm wird anhand der Orientierungswerte 

der DIN 18005 unter Berücksichtigung der Vorgaben der 16. BImSchV bewertet.   

 

Bei einer Überschreitung der Orientierungswerte wird geprüft, ob die Realisierung von aktiven 

Schallschutzmaßnahmen bzw. planerischen Maßnahmen möglich ist, um die Orientierungswerte 

einzuhalten. Ist dies nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, werden die 

Außenlärmpegel nach DIN 4109 ermittelt, die der Festlegung von passivem Schallschutz dienen. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018 ergibt sich 

- für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr), 

- für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) plus Zuschlag 

zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in der 

Nacht), dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden. 

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt. 

Für die unterschiedlichen Lärmquellen werden nachstehend die jeweils angepassten 

Beurteilungsverfahren angegeben, die den unterschiedlichen akustischen Wirkungen der Lärmarten 

Rechnung tragen. 

Bei Berechnungen des Straßenverkehrsverkehrslärms sind gemäß DIN 4109-2:2018 die 

Beurteilungspegel für den Tag (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. für die Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) 

nach 16. BImSchV zu bestimmen, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den 

errechneten Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren sind. Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel 

zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel 

zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und 

einem Zuschlag von 10 dB(A).   

Im Regelfall wird gemäß DIN 4109-2:2018, Abs. 4.4.5.6 als maßgeblicher Außenlärmpegel durch 

Gewerbe- und Industrieanlagen der nach der TA Lärm im Bebauungsplan für die jeweilige 

Gebietskategorie angegebene Tag-Immissionsrichtwert eingesetzt, wobei zu dem 

Immissionsrichtwert 3 dB(A) zu addieren sind.   
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Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen her, so 

berechnet sich gemäß DIN 4109-2:2018, Abs. 4.4.5.7 der resultierende Außenlärmpegel La,res aus 

den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln La,i nach folgender Gleichung  

dB10lg10L
n

1i

dB/L1,0

res,a
i,a









 




 

 mit La,res resultierender Außenlärmpegel 

  La,i einzelner maßgeblicher Außenlärmpegel 

  n Anzahl der Quellen 

Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen 

maßgeblichen Außenlärmpegel in Kauf genommen.  

Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel. 

 

4.2 Berechnungsmodell RLS-19 - Straßenverkehr 

Die Berechnung des Straßenverkehrslärms erfolgt nach Abschnitt 3 in Verbindung mit Abschnitt 1 

der „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ (RLS-19) Ausgabe 2019. 

Die Berechnung des Straßenverkehrslärms erfolgt getrennt für die die Zeiträume Tag (06.00 Uhr bis 

22:00 Uhr) und Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr). 

Für die Berechnung wird ein längenbezogener Schallleistungspegel ermittelt, der durch 

verschiedene Eingangsparameter definiert wird. Dabei werden die Fahrzeugart (Pkw, Lkw1 und 

Lkw2), Fahrzeugzahlen, Fahrzeuggruppen (Pkw, Lkw1 (Lkw ohne Anhänger über 3,5 t / Busse) und 

Lkw2 (Lkw mit Anhänger oder Auflieger über 3,5 t), Fahrzeuggeschwindigkeiten, 

Straßenoberflächen, Steigungen bzw. Gefälle sowie gegebenenfalls Knotenpunkte und 

Mehrfachreflexionen berücksichtigt.  
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Falls für die Fahrzeuggruppenanteile keine Angaben vorliegen können diese als Standardwerte bei 

bekannten DTV-Werten (durchschnittlicher täglicher Verkehr) aus Tabelle 2 der RLS-19 

übernommen werden. 

LW
'

=10 log[M]+10 log [
100-p

1
-p

2

100
  

10
0,1 Lw,Pkw

vPkw

+ 
p

1

100
  

10
0,1 Lw,Lkw1

vLkw1

+ 
p

2

100
  

10
0,1 Lw,Lkw2

vLkw2

] - 30 

mit 

M stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in [Kfz / h] 

Lw,Fzg Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppen (Pkw, Lkw1 

und Lkw2) bei der jeweiligen Geschwindigkeit in dB. Dieser ergibt sich aus 

einem Grundwert je Fahrzeugart und den Einflussfaktoren, Geschwindigkeit, 

Straßenoberfläche, Steigung / Gefälle, Knotenpunkte und Mehrfachreflexion 

vFzg Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppen (Pkw, Lkw1 und 

Lkw2) in [km / h] 

p1 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 in [%] 

p2 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 in [%] 

 

Der Immissionspegel an den betroffenen Gebäuden ergibt sich daraus unter Berücksichtigung der 

Einflüsse auf dem Ausbreitungsweg (z.B. Bodendämpfung, Hindernisse usw.). 

Für die Prognoseverfahren der RLS-19 wird auf Basis der Erkenntnisse aus DIN ISO 9613-2 und 

VDI 2714 sowie den Ausführungen in dem Aufsatz von Piorr 8 von einer Standardabweichung σProg 

von 1,5 dB ausgegangen.  

Die eingesetzten Schallemissionspegel der Straßen basieren auf den Berechnungsvorschriften der 

16. BImSchV bzw. der RLS-19 unter Berücksichtigung der genannten Verkehrsmengen. 

Die gewählten Emissionsansätze beinhalten im gewählten Prognosehorizont eine konservative 

Abschätzung der Verkehrsentwicklung. 

 

  

                                                

 

 

8  Zum Nachweis der Einhaltung von Geräuschimmissionswerten mittels Prognose, Piorr, D., Zeitschrift für 

     Lärmbekämpfung 48 (2001) Nr. 5 
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4.3 Qualität der Prognose 

Für die Prognoseverfahren der RLS-19 wird auf Basis der Erkenntnisse aus DIN ISO 9613-2 und 

VDI 2714 sowie den Ausführungen in dem Aufsatz von Piorr 9 von einer Standardabweichung σProg 

von 1,5 dB ausgegangen. Die eingesetzten Schallemissionspegel der Straßen basieren auf den 

Berechnungsvorschriften der 16. BImSchV bzw. der RLS-19 unter Berücksichtigung der im 

Gutachten genannten Verkehrsmengen. Die gewählten Emissionsansätze beinhalten im gewählten 

Prognosehorizont eine konservative Abschätzung der Verkehrsentwicklung. Im vorliegenden Fall 

überschätzt der gewählte Emissionsansatz mit seinen Maximalwertannahmen die 

Geräuschsituation. Die prognostizierten Pegel bilden den oberen Vertrauensbereich der zu 

beurteilenden Geräuschsituation ab. Damit liegt unsere konservative Prognose in der Gesamtheit 

auf der sicheren Seite, so dass bei den Immissionsberechnungen und der Beurteilung Unsicherheits- 

bzw. Sicherheitszuschläge für die Qualität der Prognose bzw. Prognoseunsicherheiten nicht 

erforderlich sind10.  

 

4.4 Emissionen Straßenverkehr 

Die Berechnung des Straßenverkehrslärms erfolgt nach Abschnitt 3 in Verbindung mit Abschnitt 1 

der „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ (RLS-19) Ausgabe 2019. 

Die Berechnung des Straßenverkehrslärms erfolgt getrennt für die die Zeiträume Tag (06.00 Uhr bis 

22:00 Uhr) und Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr). 

Für die Berechnung wird ein längenbezogener Schallleistungspegel ermittelt, der durch 

verschiedene Eingangsparameter definiert wird. Dabei werden Fahrzeugzahlen, Fahrzeuggruppen 

(Pkw, Lkw1 (Lkw ohne Anhänger über 3,5 t / Busse) und Lkw2 (Lkw mit Anhänger oder Auflieger 

über 3,5 t), Fahrzeuggeschwindigkeiten, Straßenoberflächen, Steigungen bzw. Gefälle sowie 

gegebenenfalls Knotenpunkte und Mehrfachreflexionen berücksichtigt. Falls für die 

Fahrzeuggruppenanteile keine Angaben vorliegen können diese als Standardwerte bei bekannten 

DTV-Werten (durchschnittlicher täglicher Verkehr) aus Tabelle 2 der RLS-19 übernommen werden. 

Die DTV-Werte für den Plan-O-Fall und den P-1-Fall wurden durch den Verkehrsgutachter [36] 

ermittelt und uns zur Verfügung gestellt. Die Abbildung und Tabelle A3 im Anhang zeigen die 

                                                

 

 

9  Zum Nachweis der Einhaltung von Geräuschimmissionswerten mittels Prognose, Piorr, D., Zeitschrift für 

     Lärmbekämpfung 48 (2001) Nr. 5 
10  vgl. Urteil des Hamburgischen OVG vom 02.02.2011 (MBf 90-07, Juris 102) und  

      Urteil des OVG NRW vom 06.09.2011 (2A 2249-09, Juris 119ff) 
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betrachteten Streckenabschnitte sowie die Verkehrsdaten und die Tabelle A6 im Anhang die 

Emissionsdaten. 

In dem relevanten Streckenabschnitt gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf v = 30 km/h. Die 

Steigung der Straßen beträgt weniger als 5 %.  

Es wird davon ausgegangen, dass in dem relevanten Abschnitt keine lärmmindernde 

Straßendeckschicht verbaut wurde, als Straßenbelag wird von nicht geriffeltem Gussasphalt 

(nationale Referenzstraßendeckschicht) ausgegangen. 

Die Kreuzung Salinenstraße / Schloßstraße ist durch eine Lichtsignalanlage geregelt, wies wird 

entsprechend RLS-19 berücksichtigt.  

In der Schallausbreitungsrechnung wird die Straße als Linienquelle mit einer Höhe von 0,5 m über 

Boden angesetzt. 

 

4.5 Beurteilungspegel Straßenverkehrslärm 

4.5.1 Fassaden 

Die Abbildungen A11 und A12 im Anhang zeigen die berechneten Beurteilungspegel Lr für den 

Verkehrslärm nach RLS-19 für den Straßenverkehr zur Tages- und Nachtzeit im Bereich der 

geplanten Bebauung in Form von Fassaden-Lärmpegelkarten. Hierbei werden je Fassadenelement 

jeweils die Maximalpegel über alle Geschosse dargestellt. 

Angesichts der derzeitigen Verkehrsbelastung werden im Bereich der straßenzugewandten 

Außenbauteile (Fassaden, Fenster) der geplanten Neubauten die Orientierungswerte der 

DIN 18005-1 für Verkehr (vgl. Abs. 2.2) für ein Kerngebiet (MK) von  

tags 65 dB(A) und  

nachts 55 dB(A)  

sowie die Grenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärm, vgl. Abs. 2.4) für Kerngebiet (MK)  von  

tags 64 dB(A) und  

nachts 54 dB(A)  

wie auch die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung (vgl. Abs. 2.8) von  

tagsüber 70 dB(A) und  

nachts von 60 dB(A)  

tagsüber und nachts überschritten.  
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4.5.2 Außenwohnbereiche 

Der Orientierungswert von tagsüber 62 dB(A) für die Außenwohnbereiche (Terrasse, Balkone) wird 

entlang der straßenzugewandten Fassadenelemente überschritten (vgl. Abs. 2.6). Auf den 

straßenabgewandten Fassadenelementen wird der Orientierungswert weitestgehend eingehalten.     

 

4.6 Schutzbedürftiges (Wohn-) Gebiet wird an bestehende, baulich nicht veränderte 
Verkehrswege herangeführt 

Durch die Innenentwicklung, insbesondere, wenn neue Wohnbebauung zugeführt werden soll, 

entstehen Gemengelagen, die es erforderlich machen, sich mit dem Thema Lärm 

auseinanderzusetzen, um im Rahmen der Bauleitplanung durch die Festsetzung geeigneter 

Schallschutzvorkehrungen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen. Zwingend wenn 

im Bereich einer schutzbedürftigen Nutzung Geräusche auftreten, die die maßgeblichen 

Immissionsgrenz-, Richt- oder Orientierungswerte überschreiten. 

Für den Fall des Heranführens einer Wohnnutzung an - baulich nicht veränderte - Verkehrswege hat 

der Gesetzgeber weder ein vergleichbares gestuftes Schutzsystem noch bestimmte 

Immissionsgrenzwerte vorgesehen. Die städtebauliche Planung hat daher die (prognostiziere) 

Lärmbelastung des Neubaugebiets durch vorhandene Verkehrswege als Abwägungsmaterial zu 

ermitteln, zu bewerten und mit anderen öffentlichen Belangen und privaten Interessen gerecht 

abzuwägen. 

Zur Bestimmung der zumutbaren Lärmbelastung kann die DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau 

herangezogen werden (antizipiertes Sachverständigengutachten mit - abwägungsfähigen - 

Orientierungswerten). 

Für Schallschutzmaßnahmen an Schallquellen außerhalb des Planungsgebietes, die eine 

Pegelminderung bewirken würden, sind i.d.R. keine Festsetzungsmöglichkeiten vorhanden. 

Als mögliche Schallschutzmaßnahmen, Abzustellen auf zu schützende Räume bzw. zu schützende 

Nutzungen und Außenwohnbereiche, kommen im Rahmen der städtebaulichen Planung daher 

folgende Maßnahmen in Betracht: 

(1) Trennungsgebot (§ 50 BlmSchG), wonach schädliche Umwelteinwirkungen auf Wohngebiete 

oder sonstige schutzwürdige Gebiete durch eine entsprechende Trennung konfligierender 

Nutzungen zu vermeiden sind, z.B. durch eine Vergrößerung der Abstände zwischen der 

Geräuschquelle und der schutzbedürftigen Nutzung „soweit wie möglich“. Die Regelung 

begründet keinen generellen Vorrang vor anderen abwägungsrelevanten Belangen11.  

                                                

 

 

11   BayVGH, Urt. v. 29.06.2006-25 N 99.3449 juris - BayVBI 2007, 429,434 m.w.N. 
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 Im vorliegenden Fall scheidet eine Vergrößerung von Abständen auf Grund der 

geringen Grundstückstiefe aus. 

(2) Realisierung aktiver Schallschutzvorkehrungen innerhalb des Plangebietes durch Abschirmung 

auf dem Ausbreitungsweg (z. B. das Aufschütten von Lärmschutzwällen oder der Bau von 

Lärmschutzwänden „nach dem Stand der Technik"). Dabei ist hier allerdings zu beachten, dass 

auch besondere städtebauliche Gründe einen Verzicht auf aktiven Lärmschutz ausnahmsweise 

rechtfertigen können12. 

 Im vorliegenden Fall ist eine effektive Schallabschirmung durch Schallschutzwänden 

im Plangebiet auf Grund der Innenstadtlage sowie der Abstandsverhältnisse nicht 

möglich, da die geplanten Wohneinheiten deutlich höher liegen als die Straßen. 

(3) Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen im Bereich der schutzbedürftigen Nutzung bei 

Verkehrslärm. In Betracht kommen insbesondere - einzeln oder miteinander kombiniert: 

- lärmabgewandte zweckentsprechende Orientierung von Aufenthaltsräumen 

(„architektonische Selbsthilfe“), 

- vorgehängte Fassaden, Laubengänge, Wintergärten oder Loggien als „Lärmpuffer“ zu den 

schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 

 passive Schallschutzmaßnahmen an der schutzwürdigen Bebauung durch Ermittlung 

der erforderliche Bauschalldämm-Maße von Außenbauteilen, häufig in Verbindung 

mit dem Einbau von Schallschutzfenstern. Das Konzept sollte besondere 

Aufmerksamkeit auf ein funktionales Zusammenwirken von Schallschutz und Lüftung 

legen. 

 

  

                                                

 

 

12   BVerwG, Urt. v. 22.03.2007 - BVerwG 4 CN 2.06 juris - BVerwGE 128, 238 
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4.7 Schallschutzkonzept und passive Schallschutzmaßnahmen  

Da im vorliegenden Fall die Möglichkeiten zum aktiven Schallschutz ausscheiden, sollten 

ersatzweise folgende Maßnahmen zum Schallschutz festgesetzt werden.  

 passive Schallschutzmaßnahmen an der schutzwürdigen Bebauung durch Ermittlung der 

erforderliche Bauschalldämm-Maße von Außenbauteilen 

 Be- und Entlüftungskonzept für die Wohneinheiten 

Durch passive Maßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse im Inneren des Gebäudes 

ausgebend von den vorhandenen Außenlärmpegeln und der Gebäudegeometrie sichergestellt. Die 

Dimensionierung der konkreten akustischen Eigenschaften der Fassadenbauteile erfolgt im Rahmen 

des Schallschutznachweises. Die konkret einzusetzenden Schalldämm-Maße gem. DIN 4109 

werden in der Regel im Rahmen des Bauantragverfahrens nachgewiesen. 

Die Geräuscheinwirkung wird durch den Straßenverkehr bestimmt. Demzufolge ist das untere 

Wohngeschoss, welches der Straße am nächsten liegt, am stärksten betroffen. Die ungünstigsten 

Verhältnisse sind im Bereich der Wohneinheiten nahe der Straße zu erwarten. 

Da die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), ergibt 

sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten 

Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).   

Die resultierenden Außenlärmpegel La wurden im vorliegenden Fall wie folgt aus den 

Beurteilungspegeln Lr berechnet (++: energetische Summierung): 

 

La,Tag         = (Lr,Straße ++ Lr,Gewerbe) +3 dB 

La,Nacht          = [(Lr,Straße +10 dB) ++ Lr,Gewerbe] +3 dB 

mit 

La  resultierender Außenlärmpegel 

Lr,Straße  Beurteilungspegel Straße nach RLS-19 

Lr,Gewerbe gem. DIN 4109-2:2016, Abs. 4.4.5.6: La = IRW TA Lärm 

(hier: Tag/Nacht, 60/45 dB(A)) 
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Im vorliegenden Fall ist die Nachtzeit die Beurteilungszeit mit den höheren Anforderungen, so dass 

der resultierenden Außenlärmpegel La ebenfalls durch die Nachtzeit bestimmt wird.  

Die Abbildungen A13 bis A17 im Anhang zeigen die resultierenden Außenlärmpegel La in Form 

von Fassadenlärmpegelkarten für die Wohn-Geschosse. 

Die Fassadenlärmpegelkarten stellen im weiteren Verfahren die Schnittstelle für den Architekten 

dar, um den erforderlichen baulichen Schallschutz der Außenbauteile dimensionieren zu können.  

Es ist zu beachten, dass ohne Kenntnis der konkreten baulichen Verhältnisse aus den resultierenden 

Außenlärmpegeln La nicht auf die erforderlichen resultierenden Bauschalldämm-Maße einzelner 

unterschiedlicher Außenbauteile einer Fassade und demzufolge auch nicht auf die 

Schallschutzklassen für in Außenbauteilen vorhandene Fenster geschlossen werden kann. Hierfür 

bedarf es der Kenntnis der jeweiligen Raumnutzung, Raumgröße sowie der konkreten 

Fassadenausgestaltung.  

Bei der Bewertung einer Lärmsituation und der Auswahl der Schallschutzfenster ist das vorliegende 

Frequenzspektrum des Außenlärms (Verkehrslärms) zu berücksichtigen. Deshalb ist sowohl das 

o.g. bewertete Schalldämm-Maß R‘w zur Auslegung und Beurteilung des Schallschutzes und 

außerdem der sogenannte „Spektrum-Anpassungswerte“ zu berücksichtigen. Der Spektrum-

Anpassungswert ist eine Zahl in dB, die zum bewerteten Schalldämm-Maß Rw zu addieren ist, um 

ein bestimmtes Schallpegelspektrum zu berücksichtigen. Es wurden zwei Spektrum-

Anpassungswerte C und Ctr festgelegt, die in Verbindung mit dem bewerteten Schalldämm-Maß Rw 

die schalldämmende Wirkung eines Bauteils für bestimmte einwirkende Geräuscharten 

beschreiben. Der Spektrum-Anpassungswert C wird Geräuschen von Wohnaktivitäten, 

Schienenverkehr mit mittlerer und hoher Geschwindigkeit, Autobahnverkehr und Betrieben, die 

überwiegend mittel- und hochfrequenten Lärm abstrahlen, zugeordnet. Der Spektrum-

Anpassungswert Ctr berücksichtigt vor allem die Geräuschcharakteristik von städtischem 

Straßenverkehr.   

Da im Bereich der Wohnräume (hier Schlafräume) der Beurteilungspegeln (Außenpegel) nachts 

Lr > 45 dB(A) beträgt (vgl. Abs. 2.7 und Bild A12 im Anhang), sollten die Fenster grundsätzlich 

geschlossen bleiben, um die Einhaltung der in der Richtlinie empfohlenen Innenpegel zu 

gewährleisten. In diesem Fall wird eine fensterunabhängige Lüftung über geeignete schallgedämmte 

Lüftungselemente (Hinweis: maßgeblich ist der Beurteilungspegel Lr und nicht der Außenlärmpegel 

La nach DIN 4109).  
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4.8 Vorschlag für die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan  

Für die Aufnahme der beschriebenen passiven Schallschutzmaßnahmen in die textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplanes werden die folgenden Vorschläge unterbreitet.   

 

Schallschutz von Wohn- und Aufenthaltsräumen  
Bei der Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden sind 
nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach 
DIN 4109-2:2018-01 zum Schutz vor einwirkenden Lärm so auszuführen, dass sie die 
Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges gemäß 
DIN 4109-2:2018-01 erfüllen.  
Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen (Wände, Dächer und 
Fenster) für neue Gebäude sind im Abs. 7.1 der Norm DIN 4109-1:2018 unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Raumarten oder Nutzungen festgelegt. In 
Abhängigkeit der Maßgeblichen Außenlärmpegel ergeben sich nach der darin genannten 
Gleichung (6) Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges der 
Außenbauteile.   
Der maßgebliche Außenlärmpegel La ist in der Planurkunde durch Gebäudelärmkarten mit 
beigefügten Angaben in dB(A) dargestellt.    
 

Schallschutz von Schlafräumen  

Für besonders ruhebedürftige Schlafräume, Ruhezimmer und Kinderzimmer, die 
ausschließlich Fenster auf Gebäudeseiten mit Beurteilungspegeln nachts LrN > 45 dB(A) 
aufweisen, sind zusätzlich schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen, die auch 
bei geschlossenen Fenstern die Raumlüftung gewährleisten und die 
Gesamtschalldämmung der Außenfassaden nicht verschlechtern. Bei der Berechnung 
des resultierenden Schalldämm-Maßes der Außenbauteile ist die Schalldämmung der 
Belüftungseinrichtungen im Betriebszustand zu berücksichtigen. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung der Zugang zu Vorschriften und 

Regelwerken, auf die sich Festsetzungen beziehen für Betroffene sichergestellt werden muss. Der 

Leitsatz einer diesbezüglichen Entscheidung des BVerwG vom 29.07.2010 (Az. 4 BN 21/10) lautet:  

„Bestimmt erst eine in den textlichen Festsetzungen eines Bebauungsplanes in Bezug genommene 

DIN-Vorschrift, unter welchen Voraussetzungen bauliche Anlagen im Plangebiet zulässig sind, ist 

den rechtsstaatlichen Anforderungen an die Verkündung von Rechtsnormen genügt, wenn die 

Gemeinde sicherstellt, dass die Betroffenen von der DIN-Vorschrift verlässlich und in zumutbarer 

Weise Kenntnis erlangen können.“  

Dies kann z. B. dadurch geschehen, indem in den Festsetzungen folgender Hinweis aufgenommen 

wird: „Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und 

DIN-Vorschriften) können bei der Stadt …. Abteilung….. Zimmer …..eingesehen werden.“ Dort sind 

dann die betreffenden Vorschriften bereitzuhalten.  
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5 Veränderung der Verkehrslärmgeräusche durch den planungsinduzierten 
An- und Abfahrtverkehr  

Um die Veränderung der Geräuschsituation der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen) im 

Untersuchungsgebiet beurteilen zu können wird zunächst die Ausgangssituation unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Verkehrsbelastung (Plan-O-Fall) sowie einer künftigen 

Verkehrsentwicklung nach RLS-19 ermittelt.  

Im Weiteren wird für den Prognosehorizont die zukünftige Plan-Situation (Plan-1-Fall) nach RLS-19 

prognostiziert, unter Berücksichtigung des anlagenbezogenen Ziel-/Quellverkehrs durch das 

Plangebiet [36].  

Abschließend werden im Untersuchungsgebiet die Pegelveränderungen für diese beiden Szenarien 

berechnet und beurteilt. Als Untersuchungsgebiet wird von uns die bestehende Bebauung 

unmittelbar im Einwirkbereich des Plangebietes festgelegt.   

Die Tabellen A3 und A6 im Anhang zeigt die Verkehrsdaten sowie Emissionsdaten.  

Die Lagepläne A9 und A10 im Anhang zeigen für den Plan-0-Fall und Plan-1-Fall das 

Untersuchungsgebiet, die Straßen sowie die Immissionspunkte.  

Bei den Berechnungen für den Plan-0-Fall wird von einer freien Schallausbreitungsberechnung im 

Plangebiet ausgegangen. Im Plan-1-Fall werden die geplanten Baukörper schallabschirmend 

berücksichtigt. Schallreflexionen an Fassaden werden nach RLS-19 berücksichtigt. 

In der folgenden Tabelle sind die berechneten Beurteilungspegel nach RLS-19 durch 

Straßenverkehrslärm zusammengestellt.  

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 

einzuhaltende Grenzwerte sind in der Bauleitplanung rechtlich nicht festgelegt. Die Grenze des 

Zumutbaren ist deshalb "… anhand einer umfassenden Würdigung aller Umstände des Einzelfalles 

und insbesondere der speziellen Schutzwürdigkeit des jeweiligen Baugebiets zu bestimmen" 13.   

Das BImSchG dient u. A. dem Schutz und der Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und 

erhebliche Belästigungen. Den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV weist das BVerwG bei der 

Anwendung in Baugenehmigungsverfahren eine Indizwirkung zu14, wobei der Abwägungsspielraum 

durch das Rücksichtnahmegebot nach § 15 Abs. 1 BauNVO eingeschränkt wird.   

                                                

 

 

13  BVerwG, Beschl. v. 18.12.1990 – 4 N 6.88 

14 vgl. hierzu auch Sachstand Verkehrslärmschutz an Bestandsstraßen, Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag, WD 7 
- 3000 – 021/16, 03.03.2016 
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Tabelle 6: Beurteilungspegel durch Straßenverkehrslärm (RLS-19) 
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Mit §2 der 16. BImSchV zum BImSchG werden zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche Immissionsgrenzwerte festgelegt. 

Nach einem Urteil des BVerwG15 könnten bei der Beurteilung von Verkehrslärmimmissionen die 

Vorsorgegrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) als Entscheidungs-

hilfe herangezogen werden. Die 16. BImSchV gilt streng genommen nur für den Bau oder die we-

sentliche Änderung von öffentlichen Verkehrswegen. Im vorliegenden Fall werden jedoch keine 

Verkehrswege gebaut oder wesentlich geändert, die 16. BImSchV gibt aber Hinweise darauf, was 

eine „wesentliche Änderung“ ist. Gemäß § 1 der 16. BImSchV ist eine Änderung wesentlich, "wenn 

... der Beurteilungspegel des … Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 

dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht wird. Eine Änderung ist auch 

wesentlich, wenn der Beurteilungspegel von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der 

Nacht …erhöht wird; …".   

Die dabei anzuwendenden Rundungsvorschriften ergeben sich unmittelbar aus der Anlage 1 (zu 

§ 3) der 16. BImSchV. Danach sind die Beurteilungspegel auf ganze dB(A) aufzurunden. Im Falle 

der Prüfung auf wesentliche Änderung ist erst die Differenz des Beurteilungspegels aufzurunden 

(ab 0,1 dB(A) aufrunden). 

Die Verkehrslärmberechnung nach RLS-19 zeigen, dass größtenteils die Pegelerhöhungen des 

Dauerschallpegels für den Plan-1-Fall gegenüber dem Plan-O-Fall bis 2 dB(A) (1,4 dB(A) 

aufgerundet) betragen und somit unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle16 von 1 bis 2 dB(A) 

liegen.   

Im Bereich der Immissionspunkte IP3 bis IP10 werden die nutzungsspezifischen Immissions-

grenzwerte gemäß 16. BlmSchV (Vorsorgegrenzwerte) bereits für den Plan-O-Fall erreicht bzw. 

überschritten, jedoch für den Plan-1-Fall nicht erstmals überschritten.  

Insgesamt kann im vorliegenden Fall, im Sinne der 16. BImSchV, eine „wesentliche 

Änderung“ der Verkehrslärmsituation durch das Vorhaben sowie eine erstmalige 

Überschreitung der Vorsorgegrenzwerte ausgeschlossen werden.  

                                                

 

 

15 Beschluss vom 01.09.1999, - 4 BN 25.99 – NVwZ-RR 2000 

16 vgl. OVG NRW, Urteil v. 06.04.2020 – 10 D 31/18.NE –, (Rn 78), OVG NRW, Urteile vom 6. Februar 2014 - 2 D 104/12.NE -, 
juris, Rn. 44, und vom 13. März 2008 - 7 D 34/07 -, juris, Rn. 126, jeweils m.w.N.. 
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Weitere Hinweise zur Beurteilung des An- und Abfahrtverkehr auf öffentlichen 

Verkehrsflächen finden sich in der TA Lärm Punkt 7.4. Wenn Geräusche des An- und 

Abfahrtverkehr  

den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche rechnerisch um mehr als 3 dB(A) erhöhen  

und  

die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals oder 

weitergehend überschritten werden  

und  

keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt, 

sind demnach durch organisatorische Maßnahmen die Geräuschimmissionen des 

anlagenbezogenen Verkehrs soweit wie möglich zu mindern.  

Das anlagenbedingte Verkehrsaufkommen durch das Vorhaben tritt im vorliegenden Fall nicht 

erkennbar als Quell- und Zielverkehr auf und ist in dem allgemeinen Verkehrsaufkommen der 

Straßen nicht mehr differenzierbar. Die Verkehrszusammensetzung und die Geräuschcharakteristik 

des anlagenbedingten Verkehrsaufkommens und des öffentlichen Straßenverkehrs ist vergleichbar. 

Im vorliegenden Fall tritt eine Vermischung mit dem übrigen Verkehr ab dem Verlassen bzw. vor der 

Einfahrt in das Betriebsgrundstück ein.  

Da nicht alle Kriterien (UND-Verknüpfung aller drei Kriterien) erfüllt werden, sind im Sinne TA Lärm 

keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

 

Die grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle für die Planung ergeben sich bei Beurteilungspegeln, 

die als gesundheitsgefährdend (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) und als Eigentums(-substanz)verletzungen 

(Art. 14 Abs. 1 GG) anzusehen sind. In der Rechtsprechung17 wird i. d. R. davon ausgegangen, dass 

hierfür als Schwellenwerte Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts in 

Wohngebieten anzusetzen sind.  

Für Kern-, Dorf- und Mischgebiete werden zum Teil von der Rechtsprechung etwas höhere 

Immissionspegel, nämlich 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts für zulässig gehalten18. 

                                                

 

 

17 vgl. BVerwG, Urteil vom 09.11.2006 (4 A 2001.06) und vgl. VGH München, Beschluss vom 18.8.2016 -14 B 14.1623-, BVerwG, 
Urteil vom 21. November 2013 - 7 A 28.12 -, juris, Rn. 45; OVG NRW, Urteil vom 13. März 2008 - 7 D 34/07.NE -, juris, Rn. 
142. 

18 vgl. BVerwG, Urteil vom 8. September 2016 - 3 A 5.15 -, juris, Rn. 36 
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Die o. g. Zumutbarkeitsschwelle wird im Bereich der Immissionspunkte IP7 bis IP10 bereits 

für den Plan-O-Fall erreicht bzw. überschritten, jedoch für den Plan-1-Fall nicht erstmals 

überschritten. Da es sich um ein nicht nur dem Wohnen dienendes Gebiet handelt, sind u. E. die 

Schwellenwerte tags 72 und nachts 62 dB(A) maßgeblich. Zu schutzbedürftigen Räumen gehören 

auch Büroräume, wobei deren Schutzanspruch auch nachts nur den Schutzanspruch der Tageszeit 

haben, so dass lediglich der Schwellenwert 72 dB(A) Anwendung findet. 

In diesem Zusammenhang wird auf eine Untersuchung aus dem Jahr 2007 hingewiesen. Im Rahmen 

von Lärmsanierungsmaßnahmen an der Ortsdurchfahrt Bad Kreuznach wurden schalltechnische 

Untersuchungen im Bereich der vorhandenen Wohnbebauung entlang der Salinenstraße B48 

durchgeführt (vgl. Erläuterungsbericht Büro Pies vom 20.07.2007), die nach Angaben der Stadt 

Grundlage einer Abwicklungsmaßnahme gemäß 24. BImSchV gewesen sei. Im damaligen 

Erläuterungsbericht wurde ebenfalls eine Überschreitung der o.g. Zumutbarkeitsschwelle 

70/60 dB(A) prognostiziert.   

Aufgrund einer Überschreidung der Zumutbarkeitsschwelle zur Gesundheitsgefährdung in 

Kombination der Pegelerhöhung im Planfall besteht im Bereich der Immissionspunkte IP7 bis 

IP10 grundsätzlich ein besonderes Abwägungserfordernis.  
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6 Gewerbelärm durch Anlagen nach TA Lärm 

6.1 Vorgehensweise 

Es ist nach TA Lärm zu prüfen, ob der Schutz vor Anlagenlärm an maßgeblichen Immissionspunkten 

innerhalb und außerhalb des Plangebietes angemessen berücksichtigt worden ist. Für die 

Beurteilung der Wirkungen der ermittelten Lärmimmissionen werden die Werte und Kriterien der 

TA Lärm diskutiert. Es ist dabei entsprechend der in der BauNVO19 zum Ausdruck kommenden 

Wertung bei Errichtung und Betrieb einer Anlage von einer abgestuften Schutzwürdigkeit der 

verschiedenen Baugebiete auszugehen. 

Die Geräuschimmissionen der Anwohnerstellplätze im Plangebiet, inkl. der Pkw-Zu- und Abfahrten, 

an der nächstgelegenen vorhandenen Wohnbebauung sowie der geplanten Wohneinheiten werden 

gemeinsam mit den Anlagengeräuschen durch die geplanten Gewerbeeinheiten betrachtet. Es wird 

hier davon ausgegangen, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse herrschen, wenn die 

Anforderungen der TA Lärm (üblicherweise für gewerbliche Geräusche, hier hilfsweise 

herangezogen) eingehalten werden.  

 

6.2 Schallausbreitungsmodell DIN ISO 9613-2 

Die Ausbreitungsrechnung wurde auf einem PC mit der Software CADNA/A. durchgeführt. Die Lage 

von Quellen, Hindernissen und Aufpunkten wurde digitalisiert und durch ein dreidimensionales 

kartesisches Koordinatensystem beschrieben. Die Abstände zwischen Quellen und Aufpunkten 

sowie zwischen Quellen und Hindernissen wurden anhand der eingegebenen Geometrie vom 

Programm selbsttätig ermittelt.  

  

                                                

 

 

19 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
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Die Berechnung des Immissionsanteils einer Quelle erfolgt damit gemäß DIN ISO 9613-2 nach der 

Beziehung. Die Erläuterung der Formelgrößen zeigt folgende Aufstellung: 

 LAT,i (DW) = LW,i + Dc - Adiv - Agr - Aatm - Abar [dB(A)] Erklärung  

Index 

mit LAT,i (DW) [dB(A)]: Immissionsanteil Quelle (bei Mitwind) downwind 

 Lw [dB(A)]: Schalleistungspegel einer Quelle  

 Dc [dB]: Richtwirkungskorrektur  

 A [dB]: Dämpfung aufgrund attenuation 

 Adiv [dB]: … geometrischer Ausbreitung diversion 

 Agr [dB]: … des Bodeneffektes ground 

 Aatm [dB]: … von Luftabsorption atmosphere 

 Abar [dB]: … von Abschirmung barrier 

 

Die Immissionsanteile der einzelnen Quellen werden getrennt für jeden Bezugspunkt berechnet und 

anschließend nach folgender Beziehung energetisch addiert: 

 









 



m

1i

)DW(L1,0

AT
i,AT10lg10)DW(L  

 

mit LAT (DW) [dB(A)]: Gesamtschalldruckpegel der Anlage  

 LAT,i(DW) [dB(A)]: Immissionsanteil einer Quelle i  

 i, m  Index bzw. Anzahl der berücksichtigten Quellen  

Das Rechenmodell der DIN ISO 9613-2 führt zu einem Immissionspegel, der mittelfristig dem 

energetischen Mittelwert bei leichtem Mitwind und leichter Temperaturinversion entspricht (Mitwind-

Mittelungspegel LAT(DW)). 
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6.3 Randbedingungen der Ausbreitungsrechnung 

Bei der Ausbreitungsrechnung werden folgende Ansätze berücksichtigt: 

 Luftabsorption wird nach DIN ISO 9613-2 berechnet. 

 Die Luftabsorption wird aus den Eingangsgrößen Lufttemperatur T = 10 °C und relative 

Luftfeuchte Fr = 70 % bestimmt. 

 Die Bodendämpfung wird nach dem alternativen Verfahren entsprechend Ziffer 7.3.2 der 

DIN ISO 9613-2 nicht spektral ermittelt. 

 Das digitale Geländemodell DGM1 wird berücksichtigt. 

 Die meteorologische Korrektur wird nicht berücksichtigt. 

 Wenn keine detaillierten Angaben vorliegen, wird eine Hauptfrequenz der Geräuschquellen 

bei f = 500 Hz angenommen. 

 Abschirmungen, z.B. durch Gebäude werden berücksichtigt. 

 

6.4 Qualität der Prognose 

Die Genauigkeit der Prognose ist abhängig von der Genauigkeit beim Emissionsansatz und der 

Genauigkeit des Ausbreitungsmodelles. DIN ISO 9613-2 enthält eine Abschätzung zur Genauigkeit 

des Ausbreitungsmodells. Für die Immissionsanteile einzelner Quellen ist danach im vorliegenden 

Fall von einer geschätzten Genauigkeit von ± 3 dB auszugehen. Bei n gleichen Quellenanteilen mit 

jeweils gleicher Unsicherheit reduziert sich die Unsicherheit nach dem Gauß‘schen Fehler-

fortpflanzungsgesetz um den Faktor 1/√𝑛. Damit nimmt die Genauigkeit des Ausbreitungsmodelles 

mit wachsender Zahl der Quellen zu. Voraussetzung ist allerdings, dass die Quellen nicht kohärent 

sind. Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Erfahrungsgemäß verbleibt eine “Restgenauigkeit” des 

Ausbreitungsmodelles von ± 1 dB.  

Im vorliegenden Fall überschätzt der gewählte Emissionsansatz mit seinen Maximalwertannahmen 

[Pegelhöhen, Betriebsdauern, Häufigkeiten, emissionsseitige Impulshaltigkeit (Takt-Maximal-

Mittelungspegels) usw.] in der Regel die Geräuschsituation. Die prognostizierten Beurteilungspegel 

bilden den oberen Vertrauensbereich der zu beurteilenden Geräuschsituation ab. Damit liegt unsere 

konservative Prognose in der Gesamtheit auf der sicheren Seite, so dass bei den Immissi-

onsberechnungen und der Beurteilung nach TA Lärm Unsicherheits- bzw. Sicherheitszuschläge für 

die Qualität der Prognose bzw. Prognoseunsicherheiten nicht erforderlich sind20. 

  

                                                

 

 

20  vgl. Urteil des Hamburgischen OVG vom 02.02.2011 (MBf 90-07, Juris 102) und  

     Urteil des OVG NRW vom 06.09.2011 (2A 2249-09, Juris 119ff) 
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6.5 Immissionspunkte 

Die maßgeblichen Immissionspunkte liegen nach Ziff. 2.3 der TA Lärm, bei bebauten Flächen 0,5 m 

vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen 

schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109-1. Die Festlegung der Gebietszuordnung erfolgt nach 

Ziff. 6.6 der TA Lärm anhand der Bebauungspläne. Gebiete für die keine Festsetzungen bestehen 

sind entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. Für eine entsprechende Zuordnung können 

die Flächennutzungspläne herangezogen werden.  

Die Abbildung A8 im Anhang zeigt die Lage der maßgeblichen Immissionspunkte im Anhang 

Fassadenansichten. Durch die Wahl der Immissionsorte ist sichergestellt, dass für alle anderen 

schützenswerten Nutzungen in der Umgebung der Anlage die jeweiligen Immissionsrichtwerte 

eingehalten werden. 

Tabelle 7: Immissionspunkte 

IP Ort Gebiets- 

einstufung 

Immissionsrichtwerte in dB(A) 

Tag/Nacht 

IP1 Schlossstraße 11A MI 60 / 45 

IP2 Schlossstraße 11 MI 60 / 45 

IP3 Schlossstraße 8A WA 55 / 40 

IP4 Schlossstraße 8B MI 60 / 45 

IP5 Schlossstraße 12 MI 60 / 45 

IP6 Schlossstraße 14 MI 60 / 45 

IP7 Schlossstraße 16 MI 60 / 45 

IP8 Salinenstraße 39 MI 60 / 45 

IP9 Salinenstraße 37 MI 60 / 45 

IP10 Salinenstraße 37A MK 60 / 45 

IP11 Gymnasium an der Stadtmauer MI 60 / 60 

NB1-

NB10 

geplante Wohnbebauung MK 60 / 60 
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6.6 Emissionsansatz 

Die Emissionen von Punktquellen im Freien werden im Allgemeinen durch Schallleistungspegel 

LWA [dB(A)] nach DIN 45635 beschrieben, die nach folgenden Beziehungen berechnet werden: 

  LWA = LAFm + 10 ∙ lg (S / 1 m²) [dB(A)] 

bzw. bei halbkugelförmiger Ausbreitung 

  LWA = LAFm + 20 ∙ lg (d / 1 m) + 8 [dB(A)] 

mit LWA [dB(A)]: Schallleistungspegel 

 LAFm [dB(A)]: mittl. Schalldruckpegel auf Hüllfläche oder  
in definiertem Abstand 

 S [m²]: Größe der Hüllfläche 

 d [m]: mittlerer Abstand des Messpunktes zur Quelle 

 

Bei Linienquellen kann zur Beschreibung der längenbezogene Schallleistungspegel 

 LWA’ =  LWA  - 10 · lg ( l / l0 )           [dB(A)/m] 

mit LWA’ [dB(A)/m] längenbezogene Schallleistungspegel 

 LWA [dB(A)]: Schallleistungspegel 

 l [m] Länge der Linienquelle ( l0 = 1 m ) 

herangezogen werden. 

 

Bei Flächenquellen kann zur Beschreibung der flächenbezogene Schallleistungspegel 

 LWA“ = LWA - 10 ∙ lg (S / S0)  [dB(A)/m2] 

mit LWA“ [dB(A)/m2]: flächenbezogener Schallleistungspegel 

 LWA [dB(A)]: Schallleistungspegel 

 S [m²]: Größe der schallabstrahlenden Fläche (S0 = 1 m2) 

herangezogen werden. 
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Die Geräuschemissionen von Quellen im Innern von Gebäuden werden zusammengefasst und 

durch einen räumlich und zeitlich gemittelten Innenpegel LAFm,innen beschrieben. Die von einzelnen 

Gebäudebauteilen abgestrahlten Schallleistungspegel LWA werden gemäß DIN EN 12354-4 berech-

net nach der Beziehung:  

 LWA  =  Lp,in  + Cd - R' + 10 · lg ( S / 1 m2 )      [dB(A)] 

mit LWA [dB(A)]: Schallleistungspegel 

 Lp,in [dB(A)]: räumlich und zeitlich gemittelter Pegel im Raum 

 R’  [dB]: Bauschalldämm-Maß des Außenbauteils 

 S [m2]: Fläche des schallabstrahlenden Außenbauteils 

 Cd [dB]: Diffusitätsterm für das Innenschallfeld 

   
ANMERKUNG: Für ein ideales diffuses Schallfeld und nichtabsorbierende Bauteile ist im 
Allgemeinen Cd = -6dB; für Räume, wie sie im industriellen Umfeld üblich sind, mit nicht 
absorbierenden Segmenten an der Innenseite ist ein Wert von Cd = -5 dB geeigneter. 

 

Ferner wird die Einwirkdauer der jeweiligen Geräuschquellen berücksichtigt. Die 

Geräuschemissionen von Quellen, die nicht während des gesamten Beurteilungszeitraumes 

einwirken, werden über den gesamten Beurteilungszeitraum nach folgender Beziehung gemittelt: 

  LWAm  =  LWA  + 10 · lg ( T / TB )     [dB(A)] 

mit LWAm [dB(A)]: Schallleistungspegel im Mittel über den Beurteilungszeitraum 

 LWA [dB(A)]: Schallleistungspegel während der Einwirkdauer 

 T [h]: Einwirkdauer 

 TB [h]: Beurteilungszeitraum 

 

Bei Quellen mit impulshaltigen Geräuschanteilen wird die Impulshaltigkeit, gemäß TA Lärm und 

DIN 45641 ausgedrückt als Differenz  

  KI    =   LAFT5eq - LAFeq         [dB] 

mit KI [dB]: Zuschlag für Impulshaltigkeit 

 LAFT5eq [dB(A)]: mittlerer Taktmaximalpegel 

 LAFeq [dB(A)]: energieäquivalenter Mittelungspegel 

zusätzlich berücksichtigt. 
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6.6.1 Betriebs-, Öffnungs- und Lieferzeiten 

Die nachfolgende Tabelle fasst die angenommenen Betriebs-, Öffnungs- und Lieferzeiten, unter 

Berücksichtigung der Vorgaben aus dem Verkehrsgutachten [36] zusammen: 
 

Tabelle 8: Betriebs-, Öffnungs- und Lieferzeiten  

Einheit Zeit Werktage (MO-SA) Sonn- und Feiertage 

 

Lebensmittel-

Einzelhandel 

 

Betriebszeit 06:00 bis 22:00 Uhr --- 

Anlieferung 06:00 bis 22:00 Uhr --- 

Öffnungszeit für Kunden 07:00 bis 21:00 Uhr --- 

Bäcker/Café Betriebszeit 06:00 bis 22:00 Uhr 07:00 bis 18:00 Uhr 

Anlieferung 06:00 bis 22:00 Uhr 06:00 und 08:00 Uhr 

Öffnungszeit für Gäste 07:00 bis 21:00 Uhr 07:00 bis 18:00 Uhr 

 

Die Betriebszeit der Geschäfte erstreckt sich von 6.00 bis 22.00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen hat 

lediglich der Bäcker/Café geöffnet, der Markt ist geschlossen. Die Beurteilung kann sich im 

vorliegenden Fall auf die maßgeblichen Werktage beschränken, da die Immissionsrichtwerte an 

Werktagen und Sonn-/Feiertagen identisch sind und der pegelbestimmende Ziel-/Quellverkehr an 

Sonn-/Feiertagen deutlich geringer ausfällt.   

 

  



 

  

 

 

    Umwel tschutz  

 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000673803 / 820SST173       Stand: 17.02.2022 Textteil 

Projekt/Kunde:  Stadt Bad Kreuznach, Bebauungsplan 1a-19 "Zwischen Salinenstr. u. Schloßstr." Seite 45 von 101 
 

 

6.6.2 Warenanlieferung Lebensmittelmarkt 

 

Bei den Ent- und Beladevorgängen von Lkw-Aufliegern mit Hubwagen und Rollwagen treten die 

wesentlichen Geräusche beim Überfahren der stationären Überladebrücke oder der 

fahrzeugeigenen Ladebordwand sowie durch Rollgeräusche am Wagenboden der Auflieger auf.  

Im Jahr 1991 und 1995 hat TÜV NORD (damals RWTÜV) im Auftrag des HLUG (Hessisches 

Landesamt für Umwelt und Geologie) schalltechnische Kennwerte und Emissionsdatenkataloge zur 

Prognose und Beurteilung dieser Schallimmissionen erarbeitet. Die 1995 veröffentlichte Lkw-

Lärmstudie [14] beschreibt im Abs. 5.3 typische Be- und Entladevorgänge von Paletten mittels 

handgeführter Hubwagen und Rollwagen an Außen- und Innenrampen über Überladebrücken und 

fahrzeugeigene Ladebordwände und liefert anhand der Untersuchungsergebnisse differenzierte 

Emissionsansätze (zeitlich gemittelte Schallleistungspegel für 1 Ereignis pro Stunde, LWAT,1,1h) für 

die auftretenden Verladegeräusche. 

Um technischen Neuerungen zur Lärmminderung gerecht zu werden und eine realistische Prognose 

der Geräuschsituation der heutigen Verladegeräusche zu ermöglichen, wurden durch TÜV NORD 

im Jahr 2019 unterschiedliche Lkw-Auflieger mit vergleichbarem Laderaumvolumen, Ladeinhalt und 

Bodenbelag sowie verschiedene Elektro-Flurförderfahrzeuge (Palettenhubwagen) vergleichbarer 

Größe und Leistung bzw. Rollwagen untersucht [18][19][20][21]. Zur Erzielung repräsentativer und 

aussagekräftiger Messwerte, wurden an mehreren Standorten (Feldmessungen an bereits 

errichteten Geschäftshäusern) insgesamt ca. 130 Paletten-Bewegungen und ca. 200 Rollwagen-

Bewegungen an Außenrampen erfasst. Untersucht wurden mehrere Verladevorgänge mit dem 

aktuellen Warensortiment aus der täglichen Anlieferung, sodass der Verladevorgang sowie die 

Disposition und das Gewicht der einzelnen Paletten bzw. Rollwagen einen repräsentativen 

Betriebsablauf bzw. Querschnitt einer typischen Anlieferung widerspiegelt. Die Synopse zeigt, dass 

die im Jahr 2019 ermittelten Kennwerte unter den veralteten Kennwerten aus den Jahren 1991 bzw. 

1995 liegen. Die neuen Emissionsdaten des TÜV NORD aus dem Jahr 2019 sollen in Prognose- 

und Genehmigungsverfahren als aktuelle Datenbasis in Bezug zur 1995 veröffentlichten HLUG-

Studie (Lkw-Lärmstudie, Heft 192) für die Erstellung von Schallimmissionsprognosen nach TA Lärm 

von Ent- und Beladungen von Lkw an bestehenden und geplanten Märkten dienen.  

  



 

  

 

 

    Umwel tschutz  

 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000673803 / 820SST173       Stand: 17.02.2022 Textteil 

Projekt/Kunde:  Stadt Bad Kreuznach, Bebauungsplan 1a-19 "Zwischen Salinenstr. u. Schloßstr." Seite 46 von 101 
 

 

Die nachfolgende Tabelle fasst die durch TÜV NORD im Jahr 2019 zeitlich gemittelte 

Schallleistungspegel für 1 Ereignis pro Stunde LWA,1,1h  bei der Verladung von Rollcontainern bzw. 

Paletten mit Hilfe von Elektro-Flurförder-Fahrzeugen an Außenrampen zusammen: 

Tabelle 9: Schallleistungspegel LWA,1,1h  bei der Verladung an Außenrampen 

Außenrampe, 
Rollcontainer 

TÜV NORD 
 

Jahr 2019 

Außenrampe, 
Paletten 

TÜV NORD 
 

Jahr 2019 

Be- und Entladung Be- und Entladung  

an Außenrampe  

von Rollcontainern  

über fahrzeugeigene  

Ladebordwand des Lkw 

an Außenrampe mit  

E-Flurförder-Fahrzeug über 
fahrzeugeigene Ladebordwand 

des Lkw  

LWAT,1,1h in [dB(A)] 
 

LWAT,1,1h in [dB(A)] 
 

Verladen, Rollcontainer voll, 
Überfahrt Ladebordwand bzw. 
Überladebrücke 

 

73,9 

E-Flurförder-Fahrzeug leer 
über Ladebordwand (auch für 
Überladebrücke) 

79,6 

E-Flurförder-Fahrzeug voll 
über Ladebordwand (auch für 
Überladebrücke) 

75,5 

Rollcontainer voll, 
Rollgeräusche Wagenboden 
Auflieger 

65,3 
Rollgeräusch E-Flurförder-
Fahrzeug Wagenboden (2x) 71,8 

Summenpegel bez. auf  
1 Stunde und  

1 Ladeeinheit  

74,5 

Summenpegel bez. auf  
1 Stunde und  

1 Ladeeinheit  
(Ein- u. Ausfahrt) 

82,0 

  
LWAmax in [dB(A)] 

   
LWAmax in [dB(A)] 

 

kurzzeitige Pegelspitze  

während der Verladung 
112,1 

kurzzeitige Pegelspitze  

während der Verladung 
113,3 

 

Untersucht wurden Verladevorgänge über fahrzeugeigene Ladebordwände und schwenkbare 

Überladebrücken, wobei das Überfahren von Ladebordwänden die höheren Emissionen verursacht. 

Im Rahmen einer Maximalwertabschätzung wird angenommen, dass alle Waren über 

fahrzeugeigene Ladebordwände verladen werden. 

Rollwagen werden im täglichen Betrieb nicht leer verladen, da Sie generell mit Leergut (gepresste 

PET-Flaschen), Warenrückläufen oder Reststoffen (Verpackungsmaterial, Folie, Papier) aus der 

Filiale beladen werden, so dass Leerfahren grundsätzlich entfallen. 
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Die nachfolgende Tabelle fasst die durch TÜV NORD im Jahr 2019 zeitlich gemittelte 

Schallleistungspegel LWAT,1,1h für 1 Ereignis pro Stunde bei der Verladung von Rollcontainern bzw. 

Paletten mit Hilfe von Elektro-Flurförder-Fahrzeugen an Vorsatzrampen mit Planen-

Torrandabdichtung und integrierter Vorschubüberladebrücke (Innenrampen) zusammen. Das 

Brückenplateau hat eine rutschfeste, geräuschgedämmte und entdröhnte Korund-Beschichtung auf 

PU-Basis: 

Tabelle 10: Schallleistungspegel LWA,1,1h  bei der Verladung an Innenrampen 

Innenrampen 

(Vorsatzrampen mit Planen-
Torrandabdichtung und 
integrierter Vorschubüberlade-

brücke), 
Rollcontainer 

TÜV NORD 
 

Jahr 2019 

Innenrampen 

(Vorsatzrampen mit Planen-
Torrandabdichtung und 
integrierter Vorschubüberlade-

brücke), 
Paletten 

TÜV NORD 
 

Jahr 2019 

Be- und Entladung Be- und Entladung  

an Innenrampe Typ B  

von Rollcontainern  

über fahrzeugeigene  

Ladebordwand des Lkw 

an Innenrampe Typ B mit  

E-Flurförder-Fahrzeug über 
fahrzeugeigene Ladebordwand 

des Lkw  

LWAT,1,1h in [dB(A)] 
 

LWAT,1,1h in [dB(A)] 
 

Verladen, Rollcontainer voll, 
Überfahrt Überladebrücke 

 

68,9 

Palettenhubwagen leer über 
Überladebrücke 68,9 

Palettenhubwagen voll über 
Überladebrücke 61,1 

Rollcontainer voll, 
Rollgeräusche Wagenboden 
Auflieger 

60,5 
Rollgeräusch Hubwagen 
Wagenboden (2x) 60,5 

Summenpegel bez. auf  
1 Stunde und  

1 Ladeeinheit  

70,5 

Summenpegel bez. auf  
1 Stunde und  

1 Ladeeinheit  
(Ein- u. Ausfahrt) 

70,5 

  
LWAmax in [dB(A)] 

   
LWAmax in [dB(A)] 

 

kuzzeit. Pegelspitze  

während der Verladung 
104,3 

kuzzeit. Pegelspitze  

während der Verladung 
104,3 

 

Untersucht wurden Verladevorgänge von Paletten mittels Flurförder-Fahrzeug. Beim Verladen von 

Rollcontainern treten geringeren Geräuschemissionen auf. Im Rahmen einer 

Maximalwertabschätzung werden bei der Verladung von Rollcontainern ebenfalls die höheren 

Emissionswerte, wie für Palettenverladungen angenommen. 
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Der Bäcker/Café wird mit Hilfe von Kleintransportern beliefert. Der Transporter wird auf der 

Verkehrsfläche unmittelbar vor der Eingangstür zum Shop von Hand entladen. Hierzu werden 

mehrere Kunststoffgitterkisten, die mit Backwaren gefüllt sind, über die Fläche in den Shop getragen. 

Im Gegenzug werden leere Kisten in den Transporter eingeladen. Im Wesentlichen ist hierbei mit 

Geräuschen beim Hantieren und Stapeln von Kunststoffgitterkisten sowie Schieben der Kisten über 

den Fahrzeug-Laderaumboden zu rechnen. In der Zeitschrift Umweltplanung, Arbeits- und 

Umweltschutz, Heft Nr. 129, wurden Angaben zu den Geräuschemissionen für Handverladungen 

von Backwaren veröffentlicht. Alternativ ist auch ein Transport der Backwaren mit Hilfe von 

Rollcontainern vorgesehen. Die schalltechnische Untersuchung differenziert hierbei nach der 

Einwirkzeit „außerhalb“ und „innerhalb“ der Ruhezeit (Ziff. 6.5 TA Lärm): 

 

Tabelle 11: Warenanlieferung Bäcker/Café mit Kleintransporter 

Geschäft Warenanlieferung/Entladung

an der (Außen-)Laderampe

Anzahl 

Fz 

a uße rh.  RZ

7 - 2 0  Uhr  

Anzahl 

Fz 

inne rh.  RZ

6 - 7  Uhr und 

2 0 - 2 2  Uhr

Anzahl 

Paletten

je Fz

Anzahl Roll-

container

je Fz

Café Backwaren (KT) 2 0 15

LWAT,1,1h Anzahl LWATr,1h

dB(A) Ereignisse dB(A)

73,9 0 0

65,3 0 0

0

LWAT,1,1h Anzahl LWATr,1h

dB(A) Ereignisse dB(A)

73,9 30 88,7

65,3 30 80,1

89,2

LWAT,1,1h Anzahl LWATr,1h

dB(A) Ereignisse dB(A)

68 40 84,0

72 40 88,0

89,5Summe für alle Ladevorgänge

alternativ

innerhalb der Ruhezeit (RZ), 6-7 und 20-22 Uhr

Hantieren u. Stapeln von Kunstoffgitterkisten

Schieben der Kisten über FZ-Laderaumboden

Summe für alle Ladevorgänge auf 1h bezogen

innerhalb der Ruhezeit (RZ), 6-7 und 20-22 Uhr

Rollcontainer            voll, Rollgeräusche Wagenboden

Rollcontainer            voll über fahrzeugeigene Ladebordwand

außerhalb der Ruhezeit (RZ), 7-20 Uhr

Summe für alle Ladevorgänge auf 1h bezogen

Rollcontainer            voll über fahrzeugeigene Ladebordwand

Rollcontainer            voll, Rollgeräusche Wagenboden

 
 

In der Schallausbreitungsrechnung werden die Entladungen als Punktquellen mit einer Höhe von 

1 m über Boden angesetzt.   

Einzelne kurzzeitige Pegelhöchstwerte können beim Ent- und Beladevorgang der 

Kleintransporter einen maximalen Schallleistungspegel von LWAmax = 100 dB(A) erreichen.  
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Für den Lebensmittelmarkt werden für die Anlieferung des allgemeinen Warensortiments 

folgende Fahrzeuge täglich eingesetzt. Die schalltechnische Untersuchung differenziert hierbei nach 

der Einwirkzeit „außerhalb“ und „innerhalb“ der Ruhezeit (Ziff. 6.5 TA Lärm): 

Tabelle 12: Warenanlieferung Innenrampe 

Geschäft Warenanlieferung/Entladung

an der Innen-Laderampe

Anzahl 

Fz 

a uße rh.  RZ

7 - 2 0  Uhr  

Anzahl 

Fz 

inne rh.  RZ

6 - 7  Uhr und 

2 0 - 2 2  Uhr

Anzahl 

Paletten

je Fz

Anzahl Roll-

container

je Fz

Markt Lkw>7,5t:Frischesortiment 1 0 30 0

Lkw>7,5t:Obst und Gemüse 1 1 30 0

Lkw>7,5t:Trockens., Getränke 1 1 30 0

KT:Backwaren, Zeitschriften 2 1 0 15

Summe Fz 5 3

LWAT,1,1h Anzahl LWATr,1h

dB(A) Ereignisse dB(A)

68,9 90 88,4

61,1 90 80,6

60,5 90 80,0

60,5 90 80,0

68,9 30 83,7

60,5 30 75,3

91,1

LWAT,1,1h Anzahl LWATr,1h

dB(A) Ereignisse dB(A)

68,9 60 86,7

61,1 60 78,9

60,5 60 78,3

60,5 60 78,3

68,9 15 80,7

60,5 15 72,3

89,1

außerhalb der Ruhezeit (RZ), 7-20 Uhr

Palettenhubwagen leer über fahrzeugeigene Ladebordwand

Summe für alle Ladevorgänge auf 1h bezogen, innerh. d. RZ

Rollcontainer            voll über fahrzeugeigene Ladebordwand

Rollcontainer            voll, Rollgeräusche Wagenboden

Palettenhubwagen voll, Rollgeräusche Wagenboden

Palettenhubwagen leer, Rollgeräusche Wagenboden

Palettenhubwagen voll über fahrzeugeigene Ladebordwand

Summe für alle Ladevorgänge auf 1h bezogen, außerh. d. RZ

innerhalb der Ruhezeit (RZ), 6-7 und 20-22 Uhr

Palettenhubwagen leer über fahrzeugeigene Ladebordwand

Rollcontainer            voll, Rollgeräusche Wagenboden

Palettenhubwagen voll über fahrzeugeigene Ladebordwand

Palettenhubwagen voll, Rollgeräusche Wagenboden

Palettenhubwagen leer, Rollgeräusche Wagenboden

Rollcontainer            voll über fahrzeugeigene Ladebordwand

 
 

 

In der Schallausbreitungsrechnung werden die Lkw-Entladungen als vertikale Flächenquelle 

(Torebene) angesetzt.   

Einzelne kurzzeitige Pegelhöchstwerte können beim Ent- und Beladevorgang der LKW im 

Bereich der Innenrampe mit Palettenhubwagen einen maximalen Schallleistungspegel von LWAmax 

= 105 dB(A) erreichen.  
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6.7 Lkw- Kühleinrichtungen 

Die Lieferung von Tiefkühl-/Frisch-/Molkereiwaren erfolgt durch Lkw mit Kühlaggregate auf dem 

Lkw-Dach (Aufliegerkältemaschinen). Üblicherweise sollten diese aus Gründen der Hygiene und des 

Tauwasseranfalls bei geöffneten Ladetüren abgeschaltet werden, da ansonsten die wärmere und 

feuchte Außenluft in den Lkw angesogen wird und eine Vereisung des Verdampfers resultiert. Die 

Kühlaggregathersteller (z.B. Carrier, Thermoking) empfehlen daher das Aggregat beim Öffnen der 

Türen abzuschalten. Im Rahmen einer Maximalwertabschätzung wird jedoch der Betrieb des 

Kühlaggregates für 15 Minuten während der Belieferung durch den Kühl-Lkw berücksichtigt. In der 

Parkplatzlärmstudie21 (Kap 6.1.2) wurde die Schallabstrahlung von Kühlaggregaten (Typ „Thermo-

King SMX II", Otto- bzw. Diesel-Motor, thermostatgeregelt, d.h. außentemperaturabhängige 

Laufzeit) untersucht. Gemäß Parkplatzlärmstudie wurde beim Betrieb ein mittlerer 

Schallleistungspegel der Kühlaggregate LWAT = 97 dB(A) ermittelt. Die Laufzeit von Kühlaggregaten 

beträgt gemäß Parkplatzlärmstudie in der Regel ca. 15 Minuten pro Stunde. Für ein Ereignis pro 

Stunde (Anlieferung) [Zeitkorr.= 10 · lg (15 / 60 min) = -6 dB(A)] beträgt der mittlere Schallleistungs-

pegel: 

  LWATr,1h = 91 dB(A) ; (ein Ereignis pro Stunde) 

Für die angenommenen Fahrzeugzahlen ergeben sich folgende Schallleistungspegel. Die 

schalltechnische Untersuchung differenziert hierbei nach der Einwirkzeit „außerhalb“ und „innerhalb 

der Ruhezeit“ (Ziff. 6.5 TA Lärm): 

Tabelle 13: LKW- Kühleinrichtungen Markt 
 

Beurteilungszeitraum Waren Anzahl LWATr,1h LWATr,1h

Kühl-Fz. 1 Ereignis Gesamt

dB(A) dB(A)

Markt, innerhalb der RZ 2 91 94,0

Markt, außerhalb der RZ 1 91 91,0

Fleisch, MoPro, 

Gefrierwaren

 

In der Schallausbreitungsrechnung wird die Kälteanlage als Punktquelle mit einer Höhe von 3 m 

über Boden angesetzt. 

                                                

 

 

21   Parkplatzlärmstudie – Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und 
     Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes  
     für Umweltschutz, 6. überarbeitete Auflage, 2007 
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6.7.1 Wirtschaftsverkehr 

Bei den Fahrverkehrsgeräuschen beziehen wir uns auf die Lkw-Lärmstudie 2005, die wir im 

Auftrag des Landes Hessen durchgeführt haben. In dieser Studie wurden die Geräuschemissionen 

von Lkw auf Betriebsgrundstücken messtechnisch untersucht. Berücksichtigt wurden dabei die 

typischen Fahr-, Rangier- und Verladevorgänge. Dazu wurden Messungen an ca. 400 Lkw durchge-

führt. Auf der Grundlage der Messergebnisse wurde ein Emissionsansatz für Prognosen erarbeitet.  

Für die Fahrwege ist im vorliegenden Fall der längenbezogene Schallleistungspegel im Mittel über 

den Beurteilungszeitraum wie folgt zu berechnen: 

  LWA’,r,1h = LWAB + 10 lg ( n )   [in dB(A)/m] 

mit LWA’,r,1h [dB(A)/m]: längenbezogener Beurteilungs-Schallleistungspegel der 
Fahrstrecke auf eine Stunde bezogen und  
1 m Streckenabschnitt 

 LWAB [dB(A)]: Bezugsschallleistungspegel für Lkw-Klasse  

LWAB = 63 dB(A)  für Lkw mit Leistung    105 kW 22 

LWAB = 62 dB(A)  für Lkw mit Leistung   105 kW 
LWAB = 51 dB(A)  für Kleintransporter (KT)  
LWAB = 48 dB(A)  für Pkw 23 24 
für ein Fz pro Stunde und 1 m Streckenabschnitt 

 n  Anzahl der Kfz im Beurteilungszeitraum 

Im Rahmen einer Maximalwertabschätzung gehen wir bei allen Transporten von Lkw mit einer 

Leistung    105 kW aus. Für die Fahrstrecken auf dem Betriebsgrundstück ergeben sich für die 

angenommenen Fahrzeugzahlen und Zeiten insgesamt die folgenden längenbezogene 

Schallleistungspegel LWA’r,1h. 

Die schalltechnische Untersuchung differenziert hierbei nach der Einwirkzeit „außerhalb“ und 

„innerhalb der Ruhezeit“ (Ziff. 6.5 TA Lärm). 

 

  

                                                

 

 

22   Technischer Bericht zur Untersuchung Geräuschemissionen und -immissionen durch Lastkraftwagen auf  
       Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer  
       typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Schriftenreihe des Hessischen Landesamt für Umwelt  
       und Geologie, Heft 3, Wiesbaden (Lkw-Lärmstudie 2005), Abs. 8.1.1 
23   Geräuschprognose von langsam fahrenden Pkw, Zeitschrift für Lärmbekämpfung Bd. 2 (2007) Nr.2 - März,  
       M. Schlich                    
24   Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS 90, Abs. 4.4.1.1.2, Gl. (8) (im Mittel vPkw < 30 km/h) 
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Tabelle 14: Wirtschaftsverkehr 

Bereich, 

Zeit

Fz-

Typ

LWA,1h

dB(A)/m

Anzahl

Fz

LWA'r,1h 

dB(A)/m

Markt, tags außerhalb Ruhezeit (7-20 Uhr) Lkw 63 3 67,8

Markt, tags innerhalb Ruhezeit (6-7 u. 20-22 Uhr) Lkw 63 2 66,0

Markt, tags außerhalb Ruhezeit (7-20 Uhr) KT 51 2 54,0

Markt, tags innerhalb Ruhezeit (6-7 u. 20-22 Uhr) KT 51 1 51,0

Bäcker/Café, tags innerhalb Ruhezeit (6-7 u. 20-22 Uhr) KT 51 2 54,0  

 

In der Schallausbreitungsrechnung wird der Fahrweg auf dem Gelände als Linienquelle mit einer 

Höhe von 1 m über Boden angesetzt.  

Einzelne kurzzeitige Pegelhöchstwerte können bei der beschleunigten Abfahrt im Bereich der 

Grundstücksausfahrt auftreten. Hierbei treten gemäß Tabelle 35 der Parkplatzlärmstudie25 im 

Abstand von 7,5 m Spitzenpegel von LpAFmax,7,5m = 79 dB(A) für Lkw auf. Diese entsprechen einem 

maximalen Schallleistungspegel von kurzzeitig LWAmax = 79 dB(A) + 20*log(7,5m) + 8 = 105 dB(A). 

Ferner können kurzzeitige Entspannungsgeräusche des Druckluftbremssystems gemäß 

Tabelle 4 der LKW-Lärmstudie26 mit einem maximalen Schallleistungspegel von LWAmax = 108 dB(A) 

auftreten.  

 

  

                                                

 

 

25  Parkplatzlärmstudie – Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus  Parkplätzen, Autohöfen und 
      Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes  
      für Umweltschutz, 6. überarbeitete Auflage, 2007 

 
26  Technischer Bericht zur Untersuchung Geräuschemissionen und -immissionen durch Lastkraftwagen auf  
      Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer  
      typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Schriftenreihe des Hessischen Landesamt  
      für Umwelt und Geologie, Heft 3, Wiesbaden 
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6.7.2 Rückfahrwarneinrichtungen 

Zur Warnung von Personen vor rückwärtsfahrenden Fahrzeugen werden vielfach akustische 

Rückfahrwarneinrichtungen eingesetzt. Hierzu ertönt periodisch ein Signalton, der sich deutlich 

wahrnehmbar vom Arbeitsgeräusch abhebt. Für den Rückfahrwarner von Lkw wird nach der 

Emissionsdatenbank des Umweltbundesamts Österreich27 folgender längenbezogener 

Schallleistungspegel LWA‘ je Meter und Lkw, bezogen auf ein Ereignis pro Stunde zzgl. einem 

Zuschlag für Tonhaltigkeit berücksichtigt: 

LWA‘,1h   = 61 dB(A)/m    

KT   = 6 dB 

LWAT‘,1h  = 67 dB(A)/m    

 

Für die Rückfahrstrecken auf dem Betriebsgrundstück ergeben sich für die angenommenen 

Fahrzeugzahlen und Zeiten insgesamt die folgenden längenbezogene Schallleistungspegel LWA’r,1h.  

Die schalltechnische Untersuchung differenziert hierbei nach der Einwirkzeit „außerhalb“ und 

„innerhalb der Ruhezeit“ (Ziff. 6.5 TA Lärm). 

Tabelle 15: Rückfahrwarneinrichtungen Markt 

Bereich, 

Zeit

Fz-

Typ

LWAT,1h

dB(A)/m

Anzahl

Fz

LWA'r,1h 

dB(A)/m

Markt, tags außerhalb Ruhezeit (7-20 Uhr) Lkw 67 3 71,8

Markt, tags innerhalb Ruhezeit (6-7 u. 20-22 Uhr) Lkw 67 2 70,0
 

In der Schallausbreitungsrechnung wird die Stelle auf dem Gelände als Linienquelle mit einer Höhe 

von 1 m über Boden angesetzt.  

Der A-bewertete Schalldruckpegel bei akustische Rückfahrwarneinrichtungen beträgt im Abstand 

von 7,5 m vom Fahrzeug mindestens 68 dB(A) und einzelne kurzzeitige Pegelhöchstwerte dürfen 

maximal 78 dB(A)28 betragen. Diese entsprechen einem maximalen Schallleistungspegel von 

LWAmax = 78 dB(A) + 20*log(7,5m) + 8 = 104 dB(A). 

  

                                                

 

 

27   Emissionsdatenkatalog der vom Umweltbundesamt Österreich unterstützen Expertengruppe Forum Schall  
     vom November 2006 
28  Verwendung   von   akustischen   Rückfahrwarneinrichtungen; Bayerisches Landesamt für Umweltschutz,  
      Augsburg, LfU-2/1MG, Dezember 2001 
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6.7.3 Ziel- und Quellverkehr Mitarbeiter, Kunden, Bewohner, Besucher 

Die wesentliche Einzugsgröße für die Berechnung des Schalleistungspegels eines Parkplatzes ist 

die Bewegungshäufigkeit. Das voraussichtliche Verkehrsaufkommen kann im vorgelagerten 

Verfahren nur geschätzt werden. Hierfür sind die Parkbewegungen pro Zeiteinheit schlüssig zu 

ermitteln und diese der Lärmprognose resp. einer Lärmbegutachtung zugrunde zu legen29. Eine 

gesetzliche Vorgabe, nach welchen Methoden eine Verkehrsprognose im Einzelnen zu erstellen ist, 

gibt es nicht30. Denkbar und von der Rechtsprechung grundsätzlich akzeptiert ist etwa der Rückgriff 

auf generelle allgemeine Erfahrungswerte, wie sie z. B. der Parkplatzlärmstudie zugrunde liegen31. 

Möglich ist es aber ebenfalls, eine spezifisch auf den Einzelfall abgestimmte Berechnung zugrunde 

zu legen. Ein solcher projektbezogener Ansatz ist in Bezug auf die Genauigkeit zu 

prognostizierender Geräuschimmissionen ggf. dann geboten, wenn konkrete Erkenntnisse über das 

tatsächliche Betriebsgeschehen vergleichbarer Vorhaben vorliegen32, wenn die Besonderheiten des 

konkreten Standortes ein Abweichen von ggf. vorhandenen allgemeinen Erfahrungswerten gebieten 

oder wenn in generalisierter Form vorhandene allgemeine Erfahrungswerte keine auf die konkret 

vorgesehene Nutzung des betroffenen Einzelfalls zugeschnittene Aussage erlauben. 

Verkehrsprognosen sind aber jedenfalls mit den zu ihrer Zeit verfügbaren Erkenntnismitteln unter 

Beachtung der dafür erheblichen Umstände sachgerecht zu ermitteln und zu erstellen. Im 

vorliegenden Fall liegt eine Verkehrsuntersuchung vor.  Die Tabellen A4 und A5 im Anhang 

listelisten den Ziel- und Quellverkehr der unterschiedlichen Nutzungen „Handel“ und „Wohnen“ auf, 

demnach ist täglich mit folgenden Ziel- und Quellverkehren zu rechnen: 

Tabelle 16: Ziel-/Quellverkehr Pkw Handel und Wohnen 

Nutzer Ziel-/ und Quellverkehr, Kfz-Zahl

Beschäftigte 20

Kunden 1884

Summe Handel 1904

Einwohner 222

Besucher 30

Summe Wohnen 252  

 

                                                

 

 

29  vgl. OVG Schleswig-Holstein, B. v. 23.5.2011 - 1 MB 6/11 - juris Rn. 10 ff.; OVG NW, B. v. 26.8.2005 - 7 B 217/05 –  
      juris Rn. 28 ff.; 39, 43 ff.; Parkplatzlärmstudie S. 21 ff., 83 ff. 
30  BVerwG, B. v. 15.3.2013 - 9 B 30.12 - juris Rn. 10 
31  vgl. z. B. BayVGH, B. v. 23.2.2009 - 2 CS 09.37 - juris Rn. 22; B. v. 18.8.2016 - 15 B 14.1624 - juris Rn. 10;  
      OVG NW, B. v. 26.8.2005 - 7 B 217/05 - juris Rn. 44; Feldhaus/Tegeder, TA Lärm, Sonderdruck aus Feldhaus,  
      BImSchR-Kommentar, 2014, Nr. 7.4 Rn. 41) 
32  OVG Schleswig-Holstein, B. v. 23.5.2011 - 1 MB 6/11 - juris Rn. 11; OVG NW, B. v. 26.8.2005 - 7 B 217/05 - juris  
      Rn. 46; VG Gelsenkirchen, B. v. 15.9.2014 - 9 L 1232/14 - juris Rn. 54 
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6.7.4 Parkplatz EG – Kunden u. Beschäftigte Einzelhandel 

Für den jeweiligen Immissionsort werden Teil-Beurteilungspegel aus dem Ein- und Ausparkverkehr 

einerseits und aus dem Parkplatzsuch- und Durchfahrverkehr andererseits getrennt ermittelt und 

zum Gesamt-Beurteilungspegel zusammengefasst. Im vorliegenden Fall wird mit diesem 

Berechnungsverfahren die tatsächliche Geräuschsituation des Parkplatzes detailliert und 

wirklichkeitsnah nachgebildet. 

Gemäß Abs. 8.2.2, Gleichung (11b) und Tabelle (34) der Parkplatzlärmstudie33 berechnet sich der 

Schallleistungspegel LWA von Parkplätzen nach dem sogenannten „getrennten Verfahren“ für das 

Ein- und Ausparken nach folgenden Beziehung: 

 

  LWA    = 63 + KPA + KI + 10 · lg ( B · N ) [dB(A)] 

mit KPA [dB]: Zuschlag in Abhängigkeit von der Parkplatzart 

 KI  [dB]: Zuschlag für die Impulshaltigkeit 

   KPA     KI             Parkplatzart    

3 dB(A)    4 dB(A) Verbrauchermarkt, Vollsortimenter 

0 dB(A)    4 dB(A) Bewohner, Besucher 

 B·N  Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkfläche 

 

In dem Emissionsansatz enthalten sind die Geräusche beim Ein- und Ausparken inkl. Türenschlagen 

sowie das Klappergeräusch der Einkaufswagenfahrten auf dem Parkplatz.  

Bei den Einkaufswagen ist eine geräuscharme Ausführung mit Gummibereifung vorgesehen.  

Die Schallemission Lm,E aus dem Parkplatzsuch- bzw. Durchfahrverkehr wird nach RLS-9034 

ermittelt. Bei der Berechnung wird eine Geschwindigkeit von 30 km/h angesetzt, eine Korrektur für 

die Straßenoberflächen KStrO gemäß Abs. 8.2.2.2 der Parkplatzlärmstudie sowie die Anzahl an Fahr-

zeugbewegungen je Stunde. Die Schallausbreitung wird gemäß TA Lärm nach der Norm DIN ISO 

9613-2 berechnet.  

                                                

 

 

33  Parkplatzlärmstudie – Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen auf  Parkplätzen, Autohöfen und 
      Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes  
      für Umweltschutz, 6. überarbeitete Auflage, 2007 
34  Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90), Bundesminister für Verkehr, April 1990 
 



 

  

 

 

    Umwel tschutz  

 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000673803 / 820SST173       Stand: 17.02.2022 Textteil 

Projekt/Kunde:  Stadt Bad Kreuznach, Bebauungsplan 1a-19 "Zwischen Salinenstr. u. Schloßstr." Seite 56 von 101 
 

 

In Abs. 4.4.1.1.2 der RLS-90 sowie Abs. 9 auf Seite 20 der Lkw-Lärmstudie35 aus dem Jahr 2005 

werden die Geräuschemissionen durch einen Mittelungspegel Lm,E in 25 m Abstand zur Mitte des 

jeweils nächstgelegenen Fahrstreifens beschrieben, der sich wie folgt berechnet: 

  Lm,E,Pkw =    27,7  +  10 · lg [ 1 + (0,02 · vPkw)³ ]  +  10 · lg ( MPkw) + KStrO* 

mit vPkw [km/h]: zulässige Höchstgeschwindigkeit ( vPkw ≤ 30 km/h) 

 MPkw  mittlere Anzahl von Fahrzeug-Bewegungen in einer Stunde 

 KStrO*  [dB]: Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche der Fahrgassen:  

0   dB asphaltierte Fahrgasse 

1,0 dB Betonpflaster mit Fuge  3 mm 

1,5 dB Betonpflaster mit Fuge  3 mm 

   Die Fahrgassen auf dem Parkplatz erhalten eine glatte 

Oberfläche aus Asphalt oder eine ebene Pflasterung mit 

Betonsteinen ohne Fase mit einer Fugenbreite < 3 mm. 

Wird vorausgesetzt, dass die Zufahrt mit maximal 30 km/h befahren wird, vereinfachen sich die o. g. 

Gleichungen zu: 

  Lm,E,Pkw =  28,6  +  10 · lg ( MPkw ) + KStrO* 

Bei geringeren Geschwindigkeiten ergibt sich nach RLS-90 keine weiteren Abnahmen des 

Emissionspegels. Für ein möglichst einfaches Rechenverfahren wird der längenbezogene 

Schallleistungspegel LWA‘ der Fahrstrecke anhand des Schallemissionspegels Lm,E nach RLS-90 

nach folgendem Zusammenhang ermittelt: 

  LWA‘ = Lm,E + 19 dB(A)  

Die in der Parkplatzlärmstudie dargestellten Messergebnisse an Parkplätzen zeigen, dass eine 

Berechnung der Schallemissionen der Zu- und Abfahrten gemäß den RLS-90 auf der „sicheren" 

Seite liegt.   

 

Die schalltechnische Untersuchung differenziert hierbei nach der Einwirkzeit „außerhalb“ und 

„innerhalb der Ruhezeit“ (Ziff. 6.5 TA Lärm) 

 

                                                

 

 

35  Technischer Bericht zur Untersuchung Geräuschemissionen und -immissionen durch Lastkraftwagen auf  
      Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weitere  
      typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Schriftenreihe der Hessisches Landesamt für Umwelt  
      und Geologie, Heft 3, Wiesbaden (Lkw-Lärmstudie 2005) 
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Tabelle 17: Parkplatz EG – Kunden u. Beschäftigte Einzelhandel  

Schallleistungspegel Parkplatz, Ein- und Ausparken (Parkplatzfläche)

Parkplatz KPA KI TB Anz. Bew.

 dB dB h insg.

tags, außerhalb Ruhezeit 3 4 13 1714

tags, innerhalb Ruhezeit 3 4 3 190

Summe 1904

Emissionspegel Parkplatz, Parkplatzsuch- und Durchfahrverkehr (Fahrweg, Hin/Rück))

Parkplatz KStrO* TB Anz. Fz. Anz. Fz.

 dB h insg. MPkw / h

tags, außerhalb Ruhezeit 1,5 13 857 66

tags, innerhalb Ruhezeit 1,5 3 95 32

LWA

dB(A)

91,2

88,0

67,3

64,1

LWA'

dB(A)/m

 
 

In der Schallausbreitungsrechnung wird die Parkplatzfläche auf dem Gelände als Flächenquelle und 

der Fahrweg als Linienquelle mit einer Höhe von 0,5 m über Boden angesetzt. 

Einzelne kurzzeitige Pegelhöchstwerte können bei der beschleunigten Abfahrt im Bereich der 

Grundstücksausfahrt auftreten. Hierbei treten gemäß Tabelle 35 der Parkplatzlärmstudie36 im 

Abstand von 7,5 m Spitzenpegel von LpAFmax,7,5m = 67 dB(A) für Pkw auf. Diese entsprechen einem 

maximalen Schallleistungspegel von kurzzeitig LWAmax = 67 dB(A) + 20*log(7,5m) + 8 = 93 dB(A). 

Beim Türenschlagen von PKW sowie Schlagen der Kofferraumklappe treten auf dem 

Kundenparkplatz gemäß Tabelle 35 der Parkplatzlärmstudie im Abstand von 7,5 m kurzzeitige 

Spitzenpegel von LpAFmax, 7,5m = 74 dB(A) auf. Dies entspricht einem maximalen 

Schallleistungspegel von LWAmax = 74 dB(A) + 20*log(7,5m) + 8 = 100 dB(A). 

 

  

                                                

 

 

36  Parkplatzlärmstudie – Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus  Parkplätzen, Autohöfen und 
      Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes  
      für Umweltschutz, 6. überarbeitete Auflage, 2007 
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6.7.5 Ein- und Ausfahrten Tiefgarage – Einwohner und Besucher Wohnen 

Die Parkplatzlärmstudie empfiehlt im Kap. 8.3.2 zur Berücksichtigung der Schallabstrahlung über 

das geöffnete Tor bei Ein- und Ausfahrten die folgende Beziehung. Hierbei ist die Richtcharakteristik 

der Schallabstrahlung zu beachten; gegenüber der senkrechten Richtung zum Garagentor treten 

seitlich des Garagentors (90° zur senkrechten Richtung) um etwa 8 dB(A) geringere Schallpegel auf: 

LWA’’,1h = 50 dB(A) + 10 · lg ( B · N );                          dL(90°) = - 8 dB(A) ; 

mit LWA‘‘,1h  flächenbezogene Schallleistungspegel 

B · N Anzahl an Fahrzeugbewegungen je Stunde 

Die Bewegungszahlen wurden hier ebenfalls mit Hilfe der Tabelle (33) der Parkplatzlärmstudie 

abgeschätzt.  

Nach o. g. Beziehung ergeben sich für das geöffnete Tor bei Ein- und Ausfahrten die nachfolgenden 

flächenbezogenen Schallleistungspegel LWA’’. 

Tabelle 18: Tiefgarage - Einwohner und Besucher Wohnen 

Parkplatzart TB Anzahl LWA''

Bewegungen im 

Zeitraum TB

h N*B*TB dB(A)/m
2

Einfahrt tags, außerhalb der Ruhezeit, 7-20 Uhr 13 231 62,5

Einfahrt tags, innerhalb der Ruhezeit, 6-7 u. 20-22 Uhr 3 15 57,0

Einfahrt ungünstigste Nachtstd., zw. 22 u. 6 Uhr 1 6 57,8

Summe 252
 

 

Im Bereich der gesamten Tiefgaragenrampe an der Schloßstraße (Nutzung Einwohner Wohnen) 

ist eine schallabsorbierende Auskleidung der Innenwände und Deckenelemente (höchst 

absorbierend nach VDI 3755:2000, Absorptionsgrad w = 0,8 bzw. Einzahlangabe L ≥ 12 dB) 

vorgesehen, um Schallreflexionen zu vermeiden, so dass der Wert des flächenbezogenen 

Schallleistungspegels aus o.g. Formel gemäß Parkplatzlärmstudie um D = 2 dB(A) gemindert 

werden kann.  

Die Tiefgarage im Untergeschoss wird über die Schlossstraße sowie eine Rampe an der 

Nordwestseite des Gebäudes erschlossen. Die gesamte Rampe ist überdacht. Die seitliche 

Begrenzungsfläche der Tiefgaragenrampe ist im vorderen geraden Rampenteil bis zur Decke 

geschlossen (Bau-Schalldämmmaß R’w > 20 dB). Im weiteren abgewinkelten Rampenteil ist eine 

seitliche Öffnung Richtung Norden zur natürlichen Belichtung der Rampe mit einer lichten Höhe von 

3 m vorgesehen. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Auszug aus dem Lageplan: 
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Abbildung 3: Lage Rampe Tiefgarage 

 

Für eine Berücksichtigung von kurzzeitigen Geräuschspitzen aus dem Zu- und Abfahrtverkehr 

werden die Messergebnisse in Tabelle 21 der Parkplatzlärmstudie herangezogen. Danach ergeben 

sich folgende Schallleistungspegel LWAmax von kurzzeitigen Geräuschspitzen aus dem Zu- und 

Abfahrtverkehr: 

Fahrgeräusch auf der offenen Rampe,  

Rampenbereich (Tab. 21 der Parkplatzlärmstudie): 

Einfahrt:       LWAmax = 87,1      dB(A)  

Ausfahrt:      LWAmax = 93,1      dB(A) 

Im Weiteren ist anzumerken, dass die überfahrbaren Rinnen in der Zufahrt zum Garagenhof 

lärmarm ausgebildet sind, z.B. mit verschraubten Gusseisenplatten auf Elastomerlagern. Dies 

bedeutet, dass diese Rinnen akustisch nicht auffällig sind und deshalb bei der Berechnung nicht 

berücksichtigt werden müssen.  [Parkplatzlärmstudie, Kap. 8.3.3, Abs. 1].  

Garagentore, die dem Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen, bleiben in schalltechnischen 

Berechnungen unberücksichtigt [Parkplatzlärmstudie, Kap. 8.3.4, Abs. 1]. 

 
  

 

Wand seitliche Öffnung  

Rampe TG, lichte H:3m 



 

  

 

 

    Umwel tschutz  

 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000673803 / 820SST173       Stand: 17.02.2022 Textteil 

Projekt/Kunde:  Stadt Bad Kreuznach, Bebauungsplan 1a-19 "Zwischen Salinenstr. u. Schloßstr." Seite 60 von 101 
 

 

6.7.6 Technische Einrichtungen 

Die technischen Einrichtungen, wie z.B. Heiz-, Lüftungs- und Kühlanlagen, sind die einzigen 

Anlagenteile, die eventuell auch nachts betrieben werden. Die maßgebenden Geräusche dieser 

Anlagen werden erfahrungsgemäß von im Freien angebrachten Komponenten oder über Ansaug- 

und Ausblasöffnungen bzw. -leitungen abgestrahlt. Von den in Gebäuden aufgestellten Aggregaten 

selbst gehen meist aufgrund des baulichen Schallschutzes keine immissionswirksamen Geräusche 

aus. Die nachfolgenden Außengeräte werden im Freien aufgestellt: 

Tabelle 19: Technischen Einrichtungen – BA3 

Quellenbezeichnung / Lage Betriebszeitraum Schallleistungspegel 

LWA / dB(A) 

Tag/Nacht 

Haus 1, 2 und 5, 

 jeweils 2 Wärmepumpen,  

Dachaufstellung 

54 

Haus 3 und 4,  

jeweils 4 Wärmepumpen,  

Dachaufstellung 

54 

 

Die genannten Schallleistungspegel gelten unter der Voraussetzung, dass die Emissionen der 

Geräte einzeltonfrei nach Definition der TA Lärm sind und keine Impulshaltigkeit aufweisen. 

Hierdurch ist sichergestellt, dass an der nächstgelegenen Wohnbebauung die Nacht-

Immissionsrichtwerte durch die Immissionen der technischen Anlagen eingehalten werden.   
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6.8 Außenterrassen Bäcker/Café 

Zur Bestimmung der von den Außenbereichen ausgehenden Geräusche wird auf Angaben in der 

Norm VDI 3770,  Kapitel 17 „Gartenlokale und andere Freisitzflächen“ 37 zurückgegriffen, die auf 

Untersuchungen in der Sportanlagenlärm-Studie zu klassischen Biergärten beruhen. In einer 

Veröffentlichung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt wurden diese Ergebnisse mit Unter-

suchungen aus Österreich verglichen und auf andere Außengastronomienutzungen erweitert. Aus 

Tabelle 1 der Norm VDI 3770 ergeben sich Schallleistungspegel LWA mit unterschiedlicher Intensität 

sich unterhaltender Menschen: 

Tabelle 20: Menschliche Äußerungen 

Quelle Intensität Schallleistungspegel LWA 

dB(A) 

Sprechen normal / gehoben / sehr laut 65 / 70 / 75 

Die genannten Schallleistungspegel beschreiben die Geräusche im Mittel über die Dauer der 

jeweiligen Äußerung. Zusätzlich ist daher der Zeitanteil zu berücksichtigen, in dem diese 

Äußerungen auftreten. Der mittlere Schallleistungspegel lässt sich damit berechnen nach der 

Beziehung 

  LWAeq = LWA + 10  lg ( n ) + KI 

mit LWA [dB(A)]: Schallleistungspegel; hier 65 dB(A) 

 n  Anzahl der der zur Immission wesentlich beitragenden 
Personen 

 KI [dB]: Impulszuschlag, gem. Gleichung (26) der Norm VDI 3770 

   KI  = 9,5 – 4,5 · lg (n) in dB(A) 

Für die Außengastronomie der Gaststätte wird angenommen, dass 1 Person spricht und 1 bis 2 

Personen ihr zuhören, so dass max. 50 % der anwesenden Gäste zeitgleich sprechen. Bei tagsüber 

maximal 50 gleichzeitig anwesenden Gästen bzw. n = 25 zur Immission wesentlich beitragenden 

Personen errechnet sich ein Schallleistungspegel: 

  LWAeq = 65 + 10 •  lg (25) + 9,5 - 4,5 • lg (25) = 82,2 dB(A)  

In der Schallausbreitungsrechnung wird der Außengastronomiebereich unter dem Dach als vertikale 

Flächenquelle angesetzt. Im vorliegenden Fall wird eine tägliche Einwirkdauer von 8 Stunden 

angenommen. 

                                                

 

 

37  VDI 3770, Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen, Sept. 2012 
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6.9 Tieffrequente Geräusche 

Gemäß Nr. 7.3 der TA Lärm wird Schall als tieffrequent bezeichnet, wenn seine vorherrschenden 

Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz liegen. Weitere Hinweise zur Ermittlung und 

Bewertung tieffrequenter Geräusche enthält Nr. A 1.5 des Anhangs der TA Lärm, wo u. A. auf die 

einschlägige DIN 45680 „Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der 

Nachbarschaft" und das zugehörige Beiblatt 1 verwiesen wird. In der gültigen DIN 45680 werden in 

Nr. 3.1 die Terzbänder mit den Mittenfrequenzen von 10 Hz bis 80 Hz als Bereich tiefer Frequenzen 

im Sinne der Norm definiert.  

Die Emissionsspektren der untersuchten Quellen weisen unterhalb von 90 Hz üblicherweise keine 

nennenswerten Anteile auf. Eine weitergehende Betrachtung von tieffrequenten 

Geräuschimmissionen ist im vorliegenden Fall daher nicht erforderlich. 

 

6.10 Beurteilungspegel und Spitzenpegel 

Die Bestimmung des Beurteilungspegels erfolgt gemäß TA Lärm nach der folgenden Beziehung. 

Die einzelnen Formelgrößen werden in der folgenden Aufstellung erklärt. Die Aufstellung zeigt auch 

die Bestimmung dieser Größen im vorliegenden Fall: 

 Lr = LAeq – Cmet + KT + KI + KR [dB(A)] 

mit Cmet [dB]: meteorologische Korrektur zur Bestimmung des Langzeit-

Mittelungspegels nach DIN ISO 9613-2 

 

 KT [dB]: Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit nach Nr. A.2.5.2 

TA Lärm 

 

 KI [dB]: Zuschlag für Impulshaltigkeit nach Nr. A.2.5.3 TA Lärm  

 KR [dB]: Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach 

Nr. 6.5 TA Lärm, nur in Gebieten nach Nr. 6.1 d) bis f) 

TA Lärm 

 

Die meteorologische Korrektur dient der Berücksichtigung der Häufigkeit ausbreitungsgünstiger 

Wetterlagen bei der Bildung des Langzeit-Beurteilungspegels. Sie ist gemäß TA Lärm von den bei 

einer schallausbreitungsgünstigen Wetterlage gemessenen Immissionspegeln abzuziehen. 

Aufgrund der relativ geringen Abstände zwischen den Quellen und den Aufpunkten wird hier Cmet = 

0 dB gesetzt. 
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Enthält das zu beurteilende Geräusch während eines Beurteilungszeitraumes Impulse und/oder 

auffällige Pegeländerungen, wie z.B. Schläge, ist für diese Zeit ein Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KI zum Mittelungspegel zu berücksichtigen. Eine mögliche Impulshaltigkeit der Geräusche wurde 

bereits beim Emissionsansatz durch die Wahl des Taktmaximal-Schallleistungspegels (LWAT = LWA 

+ KI) berücksichtigt. Auf die Anwendung eines weiteren Zuschlages kann bei der Ermittlung der 

Beurteilungspegel verzichtet werden, d.h. KI = 0 dB. 

Tritt am Immissionspunkt eine erhöhte Belästigung durch das Mithören ungewünschter 

Informationen auf, ist nach TA Lärm je nach Auffälligkeit in den entsprechenden 

Beurteilungszeiträumen ein Zuschlag für Informationshaltigkeit KT von 3 dB(A) oder 6 dB(A) zum 

Mittelungspegel zu addieren. Der Zuschlag wird in der Regel nur bei gut verständlichen 

Lautsprecherdurchsagen oder deutlich hörbaren Musikwiedergaben gegeben, d.h. KT = 0 dB.  

Ist ein Geräusch zeitweise am Immissionspunkt tonhaltig, so ist gemäß TA Lärm für diese Zeit wegen 

der erhöhten Störwirkung ein Zuschlag für Tonhaltigkeit KT von 3 dB(A) oder 6 dB(A) zum 

Mittelungspegel zu berücksichtigen. Aus dem Anhang A.3.3.5. TA-Lärm lässt sich kein Vorrang einer 

messtechnischen Bestimmung gegenüber dem subjektiven Höreindruck ableiten38. Die geplante 

Anlage wird nach dem Stand der Lärmminderungstechnik errichtet, es wird daher davon 

ausgegangen, dass die Geräusche nicht tonhaltig sind. Auf die Anwendung eines Tonzuschlages 

wurde bei der Ermittlung der Beurteilungspegel verzichtet, d.h. KT = 0 dB. 

Während den Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

 an Werktagen 06.00 bis 07.00 Uhr, 20.00 bis 22.00 Uhr. 

 an Sonn- und Feiertagen 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr 

wird in Wohngebieten (WA/WR) bei der Mittelwertbildung über die Einwirkdauer für Geräusche 

innerhalb der o.g. „Ruhezeiten“ ein Zuschlag von 6 dB(A) für die erhöhte Störwirkung berücksichtigt.  

Ein möglicher Zuschlag wurde bereits in der Schallausbreitungsrechnung berücksichtigt. Die Tabelle 

im Anhang listet die Einwirkzeiten in den Ruhezeiten auf. 

Der gewählte Emissionsansatz entspricht bzgl. Pegelhöhen, Betriebsdauern, Fahrzeuganzahl, 

Anzahl der Ladevorgänge, emissionsseitige Impulshaltigkeit usw. einer Maximalabschätzung. Im 

Rahmen dieser Maximalwertabschätzung wurden die Kundenzahlen für Spitzentage (Werktage 

an Wochenenden und vor Feiertagen) abschätzt. Die Beurteilungspegel entsprechen dem oberen 

Vertrauensbereich.  

                                                

 

 

38
,VGH München, Beschluss v. 19.07.2019 – 9 CS 19.794, redaktioneller Leitsatz, Rn. 16 
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Die Beurteilungspegel Lr und Maximalpegel LAFmax nach TA Lärm wurden im Rahmen der 

Maximalwertabschätzung durch Rundung39 auf ganzzahlige Pegelwerte gebildet und im Folgenden 

mit den angenommenen Immissionsrichtwerten (IRW) der TA Lärm verglichen. Die Tabellen im 

Anhang listen die Zusatzbelastung sowie die Teilpegel je Quelle auf. 

Die Abbildungen A20 und A21 im Anhang zeigen die Lärmpegelkarten des Mittelungspegels zur 

Tages- und Nachtzeit: 

Wie der Vergleich zeigt, werden durch die Beurteilungspegel für die getroffenen Maximalannahmen 

die angenommenen Immissionsrichtwerte (IRW) nach DIN 18005 und TA Lärm an den 

maßgeblichen Immissionspunkten eingehalten.  

Mit Spitzenpegeln40, die die Richtwerte nach TA Lärm um mehr als 30 dB(A) am Tage bzw. 20 dB(A) 

in der Nacht  überschreiten, ist hier nicht zu rechnen.  

Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in der Regel eine Prognose der 

Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlage und — sofern im Einwirkungs-bereich der 

Anlage andere Anlagengeräusche auftreten — die Bestimmung der Vorbelastung sowie der 

Gesamtbelastung nach Ziffer A.1.2 des Anhangs der TA Lärm voraus. Die Bestimmung der 

Vorbelastung kann im Hinblick auf Ziffer 3.2.1, Absatz 4 der TA Lärm entfallen, wenn die 

Geräuschimmissionen der Anlage die Immissionsrichtwerte ... um mindestens 6 dB(A) 

unterschreiten. Mit einer relevanten Geräuschvorbelastung durch andere Anlagen, die in den 

Geltungsbereich der TA Lärm fallen, ist nicht zu rechnen. 

Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne der TA Lärm durch Geräuschimmissionen, die nach Art, 

Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 

für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, sind durch die Gewerbeanlage 

(Handel) nicht zu erwarten.  

Die Anforderungen der TA Lärm werden erfüllt.  

 

  

                                                

 

 

39 Die ermittelten Beurteilungspegel sind mit einer Nachkommastelle anzugeben und vor dem Vergleich mit den Immissionsrichtwerten 

auf ganze dB(A) zu runden; dabei gilt die Rundungsregel der DIN 1333 (mathematische Rundung, d.h. Abrundung bei ≤ 0,4 , Aufrundung 
bei ≥ 0,5) [Ergebnisniederschrift TA Lärm des MURL NRW zur Dienstbesprechung zur TA Lärm am 9.2.99 - Erlass VB2–8850.2-Ht v. 
17.3.99; Aktualisierte LAI_Hinweise TA Lärm, März 2017] 

 
40

 Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen nach Punkt 6.1 TA Lärm die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) 

und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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Tabelle 21: Beurteilungspegel und Maximalpegel - Gewerbeanlagen 

Höhe LAFeq LAFeq Lmax Lmax

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

IP1 2,0 57,6 40,8 75,8 30,0 58 41 60 45 -2 -4

IP1 5,0 57,6 40,4 74,0 34,8 58 40 60 45 -2 -5

IP2 2,0 46,8 40,3 61,3 44,5 47 40 60 45 -13 -5

IP2 5,0 47,7 40,0 63,3 45,6 48 40 60 45 -12 -5

IP2 7,5 48,1 39,4 63,1 45,8 48 39 60 45 -12 -6

IP3 4,0 46,5 35,9 58,7 58,7 47 36 55 40 -8 -4

IP4 4,0 50,5 38,1 62,2 62,2 51 38 60 45 -9 -7

IP5 4,0 53,2 32,8 60,6 56,5 53 33 60 45 -7 -12

IP6 4,0 52,4 27,8 63,8 50,9 52 28 60 45 -8 -17

IP7 4,0 46,7 21,5 65,0 43,8 47 22 60 45 -13 -23

IP8 4,0 46,4 11,7 63,1 25,6 46 12 60 45 -14 -33

IP9 4,0 50,3 14,1 73,2 18,7 50 14 60 45 -10 -31

IP10 4,0 50,0 10,7 73,3 17,7 50 11 60 45 -10 -34

IP11 4,0 33,6 19,2 49,3 20,7 34 19 60 60 -26 -41

Hs1.1 10,0 48,2 22,0 61,5 20,7 48 22 60 45 -12 -23

Hs2.1 10,0 56,2 8,3 78,1 19,7 56 8 60 45 -4 -37

Hs2.2 10,0 44,2 20,4 56,6 22,5 44 20 60 45 -16 -25

Hs3.1 10,0 48,6 18,1 61,9 24,6 49 18 60 45 -11 -27

Hs3.2 10,0 39,6 10,9 59,6 29,2 40 11 60 45 -20 -34

Hs3.3 10,0 48,4 8,9 63,3 22,9 48 9 60 45 -12 -36

Hs3.4 10,0 41,2 15,7 55,7 22,8 41 16 60 45 -19 -29

Hs4.1 10,0 48,9 30,5 63,9 56,6 49 31 60 45 -11 -14

Hs4.2 10,0 43,0 28,0 65,8 42,2 43 28 60 45 -17 -17

Hs4.3 10,0 57,6 23,1 70,6 30,0 58 23 60 45 -2 -22

Hs5.1 2,0 56,3 33,3 74,7 27,4 56 33 60 45 -4 -12

Hs5.1 4,8 56,7 34,5 73,4 31,8 57 35 60 45 -3 -10

Hs5.1 7,6 56,3 34,5 71,7 32,1 56 35 60 45 -4 -10

Hs5.2 2,0 58,4 16,6 77,4 24,1 58 17 60 45 -2 -28

Hs5.2 4,8 58,2 17,6 75,2 24,1 58 18 60 45 -2 -27

Hs5.2 7,6 57,5 20,1 72,9 24,2 58 20 60 45 -2 -25

IP Lr IRW Lr - IRW
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7 Schallschutzmaßnahmen  

Um mit dem geplanten Vorhaben die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einhalten zu können, sind 

folgende Schallschutzmaßnahmen erforderlich: 

1. Die Betriebszeiten, Öffnungszeit und Zeiten für die Warenanlieferung und Entsorgung dürfen 

die Zeiträume in Tabelle 8 betragen.  

2. Die Anlieferung von Waren für das Geschäftshaus und die Entsorgung haben in einer offenen 

Ladehalle zu erfolgen.  

3. Die Fahrwege auf dem Parkplatz haben aus einer Asphaltdecke, einer „ebenen 

Pflasterdecke“ im Sinne RLS-19 mit Betonsteinen oder aus akustischer Sicht einer 

gleichwertigen Fahrbahnoberfläche zu bestehen.  

Hinweis: Gemäß RLS-19 (Abs. 3.3.5) gelten Pflasterdecken dann als eben, wenn sie aus 

Bauteilen mit gering oder mittel strukturierten oder fein bearbeiteten Oberflachen 

profilgerecht hergestellt sind und die Fugenfüllung (Fugenbreite b ≤ 5 mm) bündig mit den 

Steinkanten (ohne Fase) abschließt, oder wenn bei gefasten Steinen die Summe aus 

Fugenbreite b und der beiden Fasen f kleiner als 9 mm ist (b+2f ≤ 9mm).  

4. Im Bereich der gesamten Tiefgaragenrampe an der Schloßstraße (Nutzung Einwohner 

Wohnen) ist eine schallabsorbierende Auskleidung der Innenwände und Deckenelemente 

(höchst absorbierend nach VDI 3755:2000, Absorptionsgrad w = 0,8 bzw. Einzahlangabe 

L ≥ 12 dB) vorzusehen. 

5. Die Schallleistungspegel der technischen Anlagen sind auf die in der Tabelle 19 genannten 

Werte begrenzt. Die Emissionen der Geräte müssen einzeltonfrei nach Definition der 

TA Lärm sein und dürfen keine Impulshaltigkeit aufweisen.  

 

Um gesunde Wohnverhältnisse im Plangebiet sicherstellen zu können, sind folgende Schallschutz-

maßnahmen erforderlich: 

6. Da im vorliegenden Fall die Möglichkeiten zum aktiven Schallschutz ausscheiden, sollten 

ersatzweise passive Maßnahmen zum Schallschutz festgesetzt werden. Die Abbildungen im 

Anhang zeigen die resultierenden Außenlärmpegel La nach DIN 4109 Ausgabe 2018 in Form 

von Fassadenlärmpegelkarten für die Wohn-Geschosse. 

7. Da im Bereich der Wohnungen (hier Schlafräume) der Beurteilungspegeln (Außenpegel) 

nachts Lr > 45 dB(A) beträgt (vgl. Abs. 2.7 und Bild A12 im Anhang), sollten die Fenster 

grundsätzlich geschlossen bleiben, um die Einhaltung der in der Richtlinie empfohlenen 

Innenpegel zu gewährleisten. In diesem Fall wird eine fensterunabhängige Lüftung über 

geeignete schallgedämmte Lüftungselemente empfohlen. 

 

ENDE DES TEXTTEILS 
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Anhang – Anlagen 
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A1 Quellenverzeichnis und verwendete Unterlagen 

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgt nach  

[01] DIN 18005 Teil 1, Ausgabe Juli 2002 
Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die Planung 

[02] Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1, Mai 1987 
Schallschutz im Städtebau 
- Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 

[03] DIN 18005 Teil 2, Ausgabe September 1991, Schallschutz im Städtebau - Lärmkonturkarten 
- Kartenmäßige Darstellung von Schallimmissionen 

[04] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 
vom 26.08.98 (Gemeinsames Ministerialblatt 1998, Nr. 26, Seite 503 ff) 
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A2 Abkürzungen und Begriffe 

A-Bewertung  Das Gehör ist nicht für alle Frequenzen gleich empfindlich. Eine bessere Annäherung an die 

menschliche Wahrnehmung wird durch den Einsatz des sogenannten A-Filters gewonnen. 

Das A-Filter vermindert oder verstärkt das Schallsignal in den verschiedenen 

Frequenzbereichen gemäß der Empfindlichkeit des Gehörs. Die auf diese Weise gemessenen 

Pegel werden mit dB(A) gekennzeichnet. 

FAST Zeitkonstante FAST. Man versucht auch, den Zusammenhang zwischen zeitlicher Struktur 

des Schallsignals und der dynamischen Eigenschaft des Gehörs zu berücksichtigen: Die 

"Trägheit" des Ohres wird bei der Messung durch den Einsatz einer Zeitbewertung simuliert 

(Zeitkonstante FAST). 

Leq  Äquivalenter Dauerschallpegel, Mittelungspegel Lm, der aufgrund der notwendigerweise 

vorzunehmenden energetischen Mittelung auch als "Energieäquivalenter Mittelungspegel" 

oder "Äquivalenter Dauerschallpegel" bezeichnet. Die gebräuchlichen Formelzeichen sind Lm 

oder Leq. Dabei handelt es sich um einen A-bewerteten Schallpegel eines Geräusches 

konstanter Amplitude, das im Beurteilungszeitraum die gleiche Schallenergie hat wie das 

tatsächliche Geräusch mit schwankender Amplitude. Das Mittelungsverfahren wird als 

Auswertungsgrundlage der Lärmmessungen angewandt. Wenn der Schwankungsbereich der 

Messwerte unter 10 dB bleibt, so liegt der Mittelungspegel um etwa 1/3 des 

Schwankungsbereiches unterhalb dessen oberer Grenze. Das exakte Verfahren zur Mittelung 

zeitlich schwankender Pegel ist Gegenstand der DIN 45 641. 

LAFTm  Mittelungspegel nach dem Taktmaximalverfahren. Der mit diesem Verfahren gewonnene 

Mittelungspegel LAFTm bewertet die Impulshaltigkeit von Geräuschen stärker, als es bei der 

energieäquivalenten Mittelung der Fall ist. Bei diesem Verfahren wird kurzzeitig auftretenden 

Pegelspitzen eine längere fiktive Dauer zugeordnet. Dies erfolgt dadurch, dass die 

Pegelspitzen in einem gleichförmigen Zeittakt von 3 oder 5 Sekunden abgefragt werden und 

somit den tatsächlichen Pegelverlauf als treppenförmiges Signal ersetzen. Der 

Taktmaximalpegel fällt i.d.R. höher aus als der Mittelungspegel LAm und nimmt mit der 

Impulshaltigkeit des Geräusches weiter zu. Ein zusätzlicher Impulszuschlag ist deshalb nicht 

mehr zu berücksichtigen. 

LAFmax Kurzzeitige Geräuschspitzen sind durch Einzelereignisse hervorgerufene Maximalwerte des 

Schalldruckpegels, die im bestimmungsgemäßen Betriebsablauf auftreten. 
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Lr Der Beurteilungspegel Lr einer gemessenen oder berechneten Geräuschsituation dient dem 

Vergleich mit den Immissionswerten (Grenz-, Richt- und Orientierungswerte). Wie auch der 

Mittelungspegel bezieht er sich auf abgegrenzte Zeiträume, z.B. eine achtstündige 

Arbeitsschicht, die Tageszeit von 06 Uhr bis 22 Uhr (16 Stunden) oder die Nachtzeit von 22 

Uhr bis 06 Uhr (8 Stunden bzw. lauteste Stunde). Im Gegensatz zum Mittelungspegel kann 

man den Beurteilungspegel nicht direkt durch Messungen ermitteln. Er kommt nämlich durch 

bewertende Pegelzuschläge (auch Abschläge) zustande, welche messtechnisch nicht 

abzuleiten sind, sondern gemäß den in den verschiedenen Regelwerken getroffenen 

Vereinbarungen angebracht werden. Pegelzuschläge ergeben sich so beispielsweise für die 

größere Lärmlästigkeit während festgelegter Ruhezeiten oder für die Ton- und Impulshaltigkeit 

von Geräuschen und durch die meteorologische Korrektur. Beim Straßenverkehrslärm kennt 

man einen die erhöhte Störwirkung nahe gelegener ampelgeregelter Kreuzungen 

berücksichtigenden Pegelzuschlag, welcher sich auf der Grundlage vergleichender 

Messungen allerdings nicht zwingend ergeben würde. 

LWA Der Schallleistungspegel LWA kennzeichnet die Geräuschentwicklung, die z.B. durch eine 

Geräuschquelle unter spezifischen Betriebsbedingungen hervorgerufen wird. Die abgestrahlte 

Schallleistung einer Geräuschquelle kann durch die Messung des Schalldrucks an mehreren 

Stellen einer geschlossenen Hüllfläche bestimmt werden. Während der Schalldruckpegel die 

Größe des Schalldruckes eines Schallfeldes für einen bestimmten Ort beschreibt, gibt der 

Schallleistungspegel die Geräuschemission einer Quelle an. Sind die Schalldruckpegel in 

einem bestimmten Abstand von der Quelle bekannt, kann hieraus die Schallleistung einer 

Quelle berechnet werden. 

La Der maßgebliche Außenlärmpegel La ergibt sich nach DIN 4109-2:2018-01 durch einen 

Zuschlag von 3 dB(A) auf den Beurteilungspegel sowie einen Zuschlag zur Berücksichtigung 

der erhöhten Störwirkung zur Nachtzeit. 

R  Dieser Index bezeichnet die Schalldämmung R von Bauteilen. Die Messung er akustischen 

Eigenschaften des Bauteils erfolgt im Labor. Die Schalldämmwerte des Bauteils werden dazu 

in Abhängigkeit von der Frequenz in ein Diagramm eingetragen, auf dem die Frequenzen 

zwischen 100 und 3.150 Hz in Terzbandbreite (16 Werte) und die jeweiligen 

Schalldämmwerte in [dB] aufgetragen werden. 

Rw  Das Schalldämm-Maß Rw oder auch Direkt-Schalldämm-Maß genannt wird durch 

Messungen ermittelt und in [dB] angegeben. Der Index w bedeutet, dass es sich hierbei um 

eine Einzahlangabe über alle baurelevanten Frequenzen zwischen 100 und 3.150 (5.000) Hz 

handelt, die sich aus der Verschiebung zu einer normativ festgelegten Bezugskurve und 

Ablesung des Wertes bei 500 Hz ergibt. Die festgelegte Bezugskurve wird vertikal so 

verschoben, bis die Unterschreitung durch die Messkurve im Mittel höchstens 2 dB beträgt. 

Der Wert der so verschobenen Bezugskurve bei 500 Hz ist der Wert für das Schalldämm-Maß. 
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Das Schalldämm-Maß Rw umfasst nur die Schallübertragung über das Bauteil ohne 

Schallübertragungen über flankierende Bauteile (z.B. Anschlussfuge). 

R‘w  Das bewertete (Bau-)Schalldämm-Maß R´w beinhaltet neben der alleinigen Schalldämmung 

des trennenden Bauteils somit auch die Nebenwegs- und Flanken-Übertragung aller 

benachbarten Bauteile (z.B. Trennwand, linke und rechte Seitenwand, Decke, Fußböden) im 

eingebautem Zustand. Diese Messgröße trägt den zusätzlichen Index „Strich“. 

erf. R’w  Das erf. bewertete Schalldämm-Maß erf. R´w gibt die Anforderung an die Schalldämmung 

an das funktionsfertige Element am Bau vor. 

R’w,res  Resultierendes bewertetes Schalldämm-Maß R’w,res bei zusammengesetzten Bauteilen 

z.B. Wand + Fenster + Türen: 

  dBS
S

lgR
n

i

R

i

ges

'
res,R,w

i,R,w














 





1

1010
1

10  

   mit Sges Fläche des gesamten Bauteils 

    Si Fläche des i-ten Elements des Bauteils 

    Rw,R,i bewertetes Schalldämm-Maß (Rechenwert)  

des i-ten Elements des Bauteils 

Anmerkung: Je nach vorliegendem Messergebnis kann für das einzelne Element entweder 

R’w,R (z.B. für Wände) oder Rw,R (z.B. für Fenster, Türen) verwendet werden. 

 

erf. R’w,res  Das erf. resultierende bewertete Schalldämm-Maß erf. R’w,res  gibt die Anforderung an die 

Schalldämmung an die funktionsfertig zusammengesetzten Bauteile vor. 

R´w,R  Rechenwert R´w,R des bewerteten Schalldämm-Maßes zwischen Räumen beim 

rechnerischen Nachweis des Schallschutzes einschließlich der Schallübertragungen entlang 

der flankierenden Bauteile.  

Rw,R Zur Bemessung eines ausreichenden Schallschutzes wird der Rechenwert Rw,R aus dem 

Schalldämmmaß (Prüfwert) Rw,P gebildet. Diese Größe trägt daher den zusätzlichen Index R 

für Rechenwert. Diese Rechenwerte enthalten das so genannte Vorhaltemaß gegenüber 

einem gemessenen Laborwert (ohne Flankenschallübertragung) und sollen den 

Unwägbarkeiten der Bauausführung und der Bausituation bei der schallschutztechnischen 

Bemessung Rechnung tragen: 

Rw,R = Rw,P – Vorhaltemaß in dB 
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A3 Straßenverkehrszahlen 

 
Quelle: [36] 
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A4 Anlagenbezogener Ziel- und Quellverkehr - Handel 

 
Quelle: [36] 
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A5 Anlagenbezogener Ziel- und Quellverkehr - Wohnen 

 

Quelle: [36] 

  



 

   

 

 

    Umwel tschutz  
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A6 Emissionsangaben Straße 

Bezeichnung  ID  LWA'  genaue Zähldaten  zul. Geschw.  Steig.  Straßenoberfl.  Straßenoberfl.  

    Tag  Nacht  M  p1 leichte Lkw1 
(%)  

p2 Lkw2 
(%)  

P Motorad 
(%)  

Pkw  Lkw    Nr.  Art  

    (dBA/m)  Tag  Nacht  Tag  Nacht  Tag  Nacht  Tag  Nacht  (km/h)  (km/h)  (%)    ---  

Salinenstraße (B48), 
nördl. K1  

STR_P_0_Fall  84.2  78.1  1328.00  231.00  3.00  7.00  7.00  13.00  1  1  30  30  2.0  1  Nicht geriffelter Gussasphalt 
(nationale Referenz)  

Salinenstraße (B48), 
südl. K1  

STR_P_0_Fall  83.0  77.0  1022.00  178.00  3.00  7.00  7.00  13.00  1  1  30  30  2.0  1  Nicht geriffelter Gussasphalt 
(nationale Referenz)  

Schloßstr. zw. K1-K2  STR_P_0_Fall  76.7  69.1  289.00  50.00  3.00  3.00  4.00  4.00  1  1  30  30  2.0  1  Nicht geriffelter Gussasphalt 
(nationale Referenz)  

Schloßstr. zw. K2-K3  STR_P_0_Fall  76.7  69.1  289.00  50.00  3.00  3.00  4.00  4.00  1  1  30  30  2.0  1  Nicht geriffelter Gussasphalt 
(nationale Referenz)  

Schloßstr. zw. K3-K4  STR_P_0_Fall  76.7  69.1  289.00  50.00  3.00  3.00  4.00  4.00  1  1  30  30  2.0  1  Nicht geriffelter Gussasphalt 
(nationale Referenz)  

Schloßstr. westl. K4  STR_P_0_Fall  76.7  69.1  289.00  50.00  3.00  3.00  4.00  4.00  1  1  30  30  2.0  1  Nicht geriffelter Gussasphalt 
(nationale Referenz)  

                 

Salinenstraße (B48), 
nördl. K1  

STR_P_1_Fall  84.3  78.2  1357.00  236.00  3.00  7.00  7.00  13.00  1  1  30  30  2.0  1  Nicht geriffelter Gussasphalt 
(nationale Referenz)  

Salinenstraße (B48), 
südl. K1  

STR_P_1_Fall  83.1  77.1  1043.00  181.00  3.00  7.00  7.00  13.00  1  1  30  30  2.0  1  Nicht geriffelter Gussasphalt 
(nationale Referenz)  

Schloßstr. zw. K1-K2  STR_P_1_Fall  78.0  70.4  384.00  67.00  3.00  3.00  4.00  4.00  1  1  30  30  2.0  1  Nicht geriffelter Gussasphalt 
(nationale Referenz)  

Schloßstr. zw. K2-K3  STR_P_1_Fall  77.6  70.0  351.00  61.00  3.00  3.00  4.00  4.00  1  1  30  30  2.0  1  Nicht geriffelter Gussasphalt 
(nationale Referenz)  

Schloßstr. zw. K3-K4  STR_P_1_Fall  77.1  69.5  318.00  55.00  3.00  3.00  4.00  4.00  1  1  30  30  2.0  1  Nicht geriffelter Gussasphalt 
(nationale Referenz)  

Schloßstr. westl. K4  STR_P_1_Fall  77.0  69.4  308.00  54.00  3.00  3.00  4.00  4.00  1  1  30  30  2.0  1  Nicht geriffelter Gussasphalt 
(nationale Referenz)  

  



 

   

 

 

    Umwel tschutz  
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A7 Emissionsangaben Gewerbeanlage 

Punktquellen 

Bezeichnung  Schallleistung LWA  LWAmax 
(Delta zu 

LWA)  

Lw / Li  Einwirkzeit  Höhe  Koordinaten  

  Tag  RuheZ  Nacht    Typ  Wert  norm.  Tag  RuheZ  Nacht    X  Y  Z  

  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)      dB(A)  (min)  (min)  (min)  (m)    (m)  (m)  (m)  

Warenanlieferung Bäcker/Café mit Kleintransporter  0.1  89.5  0.0  100  Lw  SP_Rollwagen    60.00  60.00  0.00  1.00  r  32417991.18  5521558.54  110.00  

Warenanlieferung Markt, LKW- Kühleinrichtungen  94.0  91.0  0.0    Lw  SP_KuehlaggDK    60.00  60.00  0.00  3.00  r  32418047.41  5521583.48  112.00  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Warenanlieferung Markt,    0.1  0.0  0.0  105  Lw  SP_LkwAnfahren    60.00  60.00  0.00  1.00  r  32418046.56  5521582.52  110.00  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte beschleunigte Abfahrt 
Lkw Warenanlieferung Markt,   

0.1  0.0  0.0  105  Lw  SP_LkwAnfahren    60.00  60.00  0.00  1.00  r  32418046.97  5521582.93  110.00  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Entspannungsgeräusche 
Druckluftbremssystem Warenanlieferung Markt,    

0.1  0.0  0.0  108  Lw  SP_LkwAnfahren    60.00  60.00  0.00  1.00  r  32418046.18  5521582.10  110.00  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Rückfahrwarneinrichtungen Warenanlieferung Markt,   

0.1  0.0  0.0  104  Lw  SP_LkwAnfahren    60.00  60.00  0.00  1.00  r  32418046.93  5521577.97  110.00  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Ausfahrt TG Wohnen  0.1  0.0  0.1  93  Lw  SP_PkwAnfahren    60.00  60.00  60.00  1.00  r  32417949.41  5521593.74  110.00  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Ausfahrt Durchfahrt zum 
Parkpl. Schloßstr.  

0.1  0.0  0.0  93  Lw  SP_PkwAnfahren    60.00  60.00  0.00  1.00  r  32417957.70  5521585.09  110.00  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 1  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32418045.22  5521616.21  129.00  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 1  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32418055.12  5521606.57  129.00  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 2  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32418041.75  5521587.40  129.00  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 2  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32418031.65  5521582.02  129.00  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 3  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32418011.04  5521561.19  129.00  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 3  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32418000.31  5521571.29  129.00  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 3  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32418001.40  5521570.09  129.00  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 3  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32418012.24  5521559.99  129.00  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 4  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32417980.89  5521591.53  123.95  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 4  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32417972.18  5521599.63  123.95  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 4  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32417979.72  5521590.20  123.95  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 4  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32417971.03  5521598.43  123.95  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 5  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32417991.34  5521633.53  122.12  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 5  54.0  54.0  54.0    Lw  Kuehl003  54.0  780.00  180.00  60.00  2.00  g  32417980.48  5521643.68  122.12  

 

  



 

   

 

 

    Umwel tschutz  

 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000673803 / 820SST173       Stand: 17.02.2022 Anhang - Anlagen 

Projekt/Kunde:  Stadt Bad Kreuznach, Bebauungsplan 1a-19 "Zwischen Salinenstr. u. Schloßstr." Seite 79 von 101 
 

 

Flächenquellen 

Bezeichnung  Schallleistung LWA  Schallleistung LWA''  LWAmax 
(Delta zu 

LWA)  

Lw / Li  Einwirkzeit  K0  Freq.  

  Tag  RuheZ  Nacht  Tag  RuheZ  Nacht    Typ  Wert  norm.  Tag  RuheZ  Nacht      

  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)      dB(A)  (min)  (min)  (min)  (dB)  (Hz)  

Parkplatz  91.2  88.0  0.0  62.4  59.2  -28.8    Lw  SP_Parkpl    780.00  180.00  0.00  0.0    

kurzzeitige 
Pegelhöchstwerte 
Parkplatz   

      100  Lw-
PQ  

   780.00  180.00  0.00  0.0  500  

vertikale Flächenquellen 

Bezeichnung  Schallleistung LWA  Schallleistung LWA''  Lw / Li  Dämpfung Einwirkzeit  

  Tag  RuheZ  Nacht  Tag  RuheZ  Nacht  Typ  Wert    Tag  RuheZ  Nacht  

  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)        (min)  (min)  (min)  

Warenanlieferung Markt, 
Durchfahrttor EG zur 
Anlieferung an der 
Salinenstraße   

91.1  89.1  0.0     Lw  SP_Paletten    60.00  60.00  0.00  

Tor Tiefgarage an der 
Schloßstraße  

   60.5  55.0  55.8  Lw"  SP_Parkhaus    2 780.00  180.00  60.00  

Außengastronomie 
Bäcker/Café im EG Ecke 
Schlossstraße / 
Salinenstraße   

82.2  82.2  0.0     Lw  SP_Aussengastro     780.00  180.00  0.00  

seitliche Öffnung 
Tiefgaragenrampe  
Schloßstraße, lichte Höhe 
H:3m  

   60.5  55.0  55.8  Lw"  SP_Parkhaus    2 780.00  180.00  60.00  

seitl. offene Fassade 
Parkebene im EG Haus 4  

91.2  88.0  0.0     Lw  SP_Parkhaus     780.00  180.00  0.00  

 
  



 

   

 

 

    Umwel tschutz  

 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000673803 / 820SST173       Stand: 17.02.2022 Anhang - Anlagen 

Projekt/Kunde:  Stadt Bad Kreuznach, Bebauungsplan 1a-19 "Zwischen Salinenstr. u. Schloßstr." Seite 80 von 101 
 

 

Linienquellen 

Bezeichnung  Schallleistung LWA  Schallleistung LWA'  Lw / Li  Einwirkzeit  

  Tag  RuheZ  Nacht  Tag  RuheZ  Nacht  Typ  Wert  norm.  Tag  RuheZ  Nacht  

  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)      dB(A)  (min)  (min)  (min)  

Wirtschaftsverkehr 
Rückfahrwarneinrichtung Einfahrt 
Anlieferung Salinenstraße  

87.3  85.5  15.5  71.8  70.0  0.0  Lw'  SP_LKW_Rangieren    60.00  60.00  0.00  

Wirtschaftsverkehr Anlieferung 
Bäcker/Café  

64.6  67.6  13.6  51.0  54.0  0.0  Lw'  SP_LkwFahrt    60.00  60.00  0.00  

Parkplatz Such-/Durchfahrverkehr  87.9  84.7  20.6  67.3  64.1  0.0  Lw'  SP_PkwFahrt    780.00  180.00  0.00  

Wirtschaftsverkehr Einfahrt 
Anlieferung Markt Salinenstraße  

83.3  81.5  15.5  67.8  66.0  0.0  Lw'  SP_LkwFahrt    60.00  60.00  0.00  

Wirtschaftsverkehr Einfahrt 
Anlieferung Markt Salinenstraße  

82.3  80.5  14.5  67.8  66.0  0.0  Lw'  SP_LkwFahrt    60.00  60.00  0.00  

Spektren 

Bezeichnung  ID  Typ  Oktavspektrum (dB)  

      Bew.  31.5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  A  lin  

Lkw-Verladung Paletten (Null-Summenspektrum)  SP_Paletten  Lw  A  -33.0  -24.0  -10.0  -3.0  -7.0  -8.8  -13.0  -19.0  -25.0  0.0  11.6  

Schieben und ziehen von Lasten mit Hilfe eines Handhubwagens 
(Null-Summenspektrum)  

SP_Hubwagen  Lw  A  -22.9  -17.9  -11.9  -8.9  -5.8  -4.8  -7.9  -15.9  -20.9  0.0  17.5  

Lkw-Verladung Rollwagen/Gitterwagen (Null-Summenspektrum)  SP_HESRollwagen95  Lw  A    -19.8  -10.3  -5.8  -4.8  -7.8  -9.8  -14.8  -22.8  0.0  10.4  

Lkw-Verladung Rollwagen/Gitterwagen, Mittelwert leer/voll (Null-
Summenspektrum)  

SP_Rollwagen  Lw  A  -32.1  -25.1  -17.1  -12.1  -10.1  -3.1  -6.1  -11.1  -19.1  0.0  9.5  

LKW-Fahrt, mittlere Drehzahl 1500 min-1 (Null-Summenspektrum)  SP_LkwFahrt  Lw  A    -24.0  -14.0  -12.0  -7.0  -5.2  -5.0  -12.0  -17.0  0.0  6.8  

LKW Rangieren 1Fz je h dB/m  SP_LKW_Rangieren  Lw  A  -26.9  -13.9  -14.9  -9.9  -6.9  -4.8  -6.9  -10.9  -21.9  0.0  15.8  

LKW beschleunigte Abfahrt/ Vorbeifahrt Lwa  SP_LkwAnfahren  Lw  A  -26.9  -13.9  -14.9  -9.9  -6.9  -4.8  -6.9  -10.9  -21.9  0.0  15.8  

Kühlaggregat Diesel Kühl-Lkw  SP_KuehlaggDK  Lw  A  -16.5  -1.5  -6.5  -17.3  -17.3  -23.3  -25.3  -29.5  -45.5  0.0  27.0  

Pkw-Fahrweg (Null-Summenspektrum)  SP_PkwFahrt  Lw  A  -33.5  -24.3  -12.2  -11.7  -8.3  -4.1  -5.9  -12.1  -18.2  0.0  9.7  

Pkw-Anfahrten (Null-Summenspektrum)  SP_PkwAnfahren  Lw  A    -40.8  -18.7  -19.2  -8.8  -5.5  -4.4  -7.6  -15.7  0.0  2.2  

Parkplatz für Pkw  SP_Parkpl  Lw  A    -39.8  -27.7  -23.2  -11.8  -5.0  -4.4  -6.6  -14.7  0.0  0.4  

Innenpegel offenes Parkhaus  SP_Parkhaus  Li  A    -17.7  -17.1  -12.8  -8.7  -5.1  -4.6  -9.4  -19.6  0.0  9.6  

Außengastronomie  SP_Aussengastro  Lw  A    -47.0  -16.0  -7.0  -4.0  -5.0  -13.0  -18.0  -28.0  0.0  5.7  

Quellen allgemein, eher höhenlastig (Null-Summenspektrum)  SP_Hoch  Lw  A    -32.0  -22.0  -15.0  -9.0  -6.0  -5.0  -5.7    0.0  2.3  

Quellen allgemein, eher tiefenlastig (Null-Summenspektrum)  SP_Tief  Lw  A    -18.0  -14.0  -10.0  -7.0  -5.0  -6.0  -11.0    0.0  10.0  

Kaelteanlage  Kuehl006  Lw  A    72.8  82.4  80.6  89.9  99.3  87.6  78.5  66.5  100.2  104.3  
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A8 Immissionspunkte und Immissionen - Gewerbeanlagen nach TA Lärm 

Mittelungspegel und Maximalpegel 

Bezeichnung  Pegel Lr  Nutzungsart  Höhe  Koordinaten  

  Ld  Ln  LmaxD  LmaxN  Gebiet  Auto  Lärmart    X  Y  Z  

  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)        (m)    (m)  (m)  (m)  

IP1  57,6 40,8 75,8 30,0 MI    Industrie  2.00  r  32417971.43  5521623.55  111.00  

IP1  57,6 40,4 74,0 34,8 MI    Industrie  5.00  r  32417971.43  5521623.55  114.00  

IP2  46,8 40,3 61,3 44,5 MI    Industrie  2.00  r  32417947.36  5521612.10  111.00  

IP2  47,7 40,0 63,3 45,6 MI    Industrie  5.00  r  32417947.36  5521612.10  114.00  

IP2  48,1 39,4 63,1 45,8 MI    Industrie  7.50  r  32417947.36  5521612.10  116.50  

IP3  46,5 35,9 58,7 58,7 WA    Industrie  4.00  r  32417929.36  5521593.09  113.00  

IP4  50,5 38,1 62,2 62,2 MI    Industrie  4.00  r  32417940.40  5521584.06  113.00  

IP5  53,2 32,8 60,6 56,5 MI    Industrie  4.00  r  32417957.36  5521569.08  113.00  

IP6  52,4 27,8 63,8 50,9 MI    Industrie  4.00  r  32417966.04  5521557.34  113.00  

IP7  46,7 21,5 65,0 43,8 MI    Industrie  4.00  r  32417994.30  5521536.82  113.00  

IP8  46,4 11,7 63,1 25,6 MI    Industrie  4.00  r  32418032.15  5521533.35  113.00  

IP9  50,3 14,1 73,2 18,7 MI    Industrie  4.00  r  32418053.00  5521561.80  113.00  

IP10  50,0 10,7 73,3 17,7 MI    Industrie  4.00  r  32418066.11  5521574.83  113.00  

IP11  33,6 19,2 49,3 20,7       4.00  r  32418013.73  5521657.21  113.00  

Hs1.1  48,2 22,0 61,5 20,7 MI    Industrie  10.00  r  32418038.29  5521614.37  119.00  

Hs2.1  56,2 8,3 78,1 19,7 MI    Industrie  10.00  r  32418045.51  5521583.88  119.00  

Hs2.2  44,2 20,4 56,6 22,5 MI    Industrie  10.00  r  32418029.53  5521586.08  119.00  

Hs3.1  48,6 18,1 61,9 24,6 MI    Industrie  10.00  r  32418004.44  5521577.05  119.00  

Hs3.2  39,6 10,9 59,6 29,2 MI    Industrie  10.00  r  32418006.31  5521554.67  119.00  

Hs3.3  48,4 8,9 63,3 22,9 MI    Industrie  10.00  r  32418015.14  5521551.50  119.00  

Hs3.4  41,2 15,7 55,7 22,8 MI    Industrie  10.00  r  32418014.88  5521568.86  119.00  

Hs4.1  48,9 30,5 63,9 56,6 MI    Industrie  10.00  r  32417962.53  5521588.24  119.00  

Hs4.2  43,0 28,0 65,8 42,2 MI    Industrie  10.00  r  32417966.56  5521601.06  119.00  

Hs4.3  57,6 23,1 70,6 30,0 MI    Industrie  10.00  r  32417980.55  5521604.75  119.00  

Hs5.1  56,3 33,3 74,7 27,4 MI    Industrie  2.00  r  32417987.93  5521629.56  111.00  

Hs5.1  56,7 34,5 73,4 31,8 MI    Industrie  4.80  r  32417987.93  5521629.56  113.80  

Hs5.1  56,3 34,5 71,7 32,1 MI    Industrie  7.60  r  32417987.93  5521629.56  116.60  

Hs5.2  58,4 16,6 77,4 24,1 MI    Industrie  2.00  r  32418000.97  5521625.06  111.00  

Hs5.2  58,2 17,6 75,2 24,1 MI    Industrie  4.80  r  32418000.97  5521625.06  113.80  

Hs5.2  57,5 20,1 72,9 24,2 MI    Industrie  7.60  r  32418000.97  5521625.06  116.60  
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Mittelungspegel Teilpegel Tag 

Quelle  Teilpegel Ld  

Bezeichnung    IP1  IP1  IP2  IP2  IP2  IP3  IP4  IP5  IP6  IP7  IP8  IP9  IP10  IP11  Hs1.
1  

Hs2.
1  

Hs2.
2  

Hs3.
1  

Hs3.
2  

Hs3.
3  

Hs3.
4  

Hs4.
1  

Hs4.
2  

Hs4.
3  

Hs5.
1  

Hs5.
1  

Hs5.
1  

Hs5.
2  

Hs5.
2  

Hs5.
2  

Warenanlieferung Bäcker/Café mit 
Kleintransporter  

  -81.9  -81.6  -80.7  -79.0  -77.4  -60.7  -58.3  -52.4  -48.2  -47.0  -56.3  -79.8  -82.1  -85.4  -82.0  -80.2  -78.2  -72.2  -52.5  -69.8  -73.2  -52.8  -76.6  -78.5  -82.2  -82.2  -81.8  -81.7  -81.7  -81.6  

Warenanlieferung Markt, LKW- 
Kühleinrichtungen  

  16.8  17.0  12.0  12.4  12.6  11.7  12.8  15.0  16.0  25.9  37.8  46.8  47.4  14.4  26.2  54.9  29.9  27.2  23.4  35.2  22.5  14.4  14.1  18.7  13.4  14.0  14.5  19.3  19.6  19.9  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Warenanlieferung Markt,    

                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
beschleunigte Abfahrt Lkw 
Warenanlieferung Markt,   

                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Entspannungsgeräusche 
Druckluftbremssystem 
Warenanlieferung Markt,    

                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Rückfahrwarneinrichtungen 
Warenanlieferung Markt,   

                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Ausfahrt TG Wohnen  

                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Ausfahrt Durchfahrt zum Parkpl. 
Schloßstr.  

                                

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 1  

  6.5  6.5  3.6  4.0  4.0  -7.6  -11.4  -2.4  3.9  -14.0  -7.6  -7.8  -2.9  9.5  2.4  -6.5  12.7  8.8  -12.9  -12.5  8.8  -12.9  -10.8  7.5  -10.1  -8.1  -7.8  3.7  6.1  10.6  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 1  

  2.2  5.3  2.3  2.8  3.1  -10.0  -11.8  3.1  -7.8  -13.4  2.3  4.6  0.7  -4.0  -0.7  -3.8  5.1  8.5  -12.6  -10.9  -5.3  -13.4  -12.2  6.4  -11.2  -10.9  -10.4  -1.6  0.3  2.6  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 2  

  5.9  5.9  -8.4  -6.6  -3.9  -9.4  -9.1  -7.5  -11.5  -10.3  3.7  4.7  5.2  -0.8  11.9  3.0  0.5  1.7  -9.4  -6.8  -5.8  -11.5  -11.5  7.8  -0.5  -0.5  -0.5  9.0  9.0  8.9  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 2  

  6.6  6.6  -8.9  -6.8  -3.6  -8.0  -8.0  -5.1  -9.1  -8.8  4.0  0.1  -0.5  -0.2  10.7  -1.0  3.7  9.5  -7.4  -1.9  -1.1  -11.7  -10.7  8.9  7.7  7.7  7.7  9.4  9.4  9.3  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 3  

  -8.1  -5.6  -13.9  -11.2  -7.1  -3.8  -4.5  -4.0  -2.3  0.8  -0.0  -1.7  0.2  -0.1  8.3  -7.8  -6.1  -2.0  1.2  0.4  0.9  -12.5  -14.2  -10.4  -1.5  0.4  2.6  0.5  2.5  4.9  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 3  

  -3.0  2.2  -7.4  -4.2  -0.1  6.5  8.1  2.0  -1.1  -2.9  -6.4  -2.9  -8.9  5.1  8.6  -9.2  7.7  1.8  -2.4  -4.5  -0.2  -3.4  -7.8  -1.9  4.0  8.4  8.4  1.9  4.2  7.5  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 3  

  -3.6  0.1  -7.9  -4.6  -0.5  6.3  2.7  0.0  -1.5  -2.7  -6.0  -2.9  -8.5  5.0  8.6  -9.1  7.7  1.5  -1.9  -4.0  0.1  -7.1  -8.1  -6.0  1.9  3.8  8.2  1.4  3.4  5.7  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 3  

  -8.3  -6.1  -14.2  -11.5  -7.6  -4.3  -5.1  -4.1  -2.3  0.9  1.6  -0.3  0.4  -0.6  8.2  -7.5  -6.3  -2.5  1.3  1.2  0.6  -12.7  -14.5  -10.6  -1.6  0.2  2.4  -0.2  2.3  4.7  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 4  

  -2.9  -0.9  -2.4  0.3  3.4  -1.8  -1.1  -0.1  1.9  9.1  -14.3  6.2  -13.1  -2.6  8.2  -14.9  10.2  4.7  -10.8  -13.3  1.0  -0.8  -0.4  2.1  5.0  9.7  12.2  4.2  6.7  12.1  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 4  

  4.8  8.0  8.8  14.7  14.7  9.4  2.1  -0.3  -0.7  0.6  -16.7  0.2  -14.6  -3.9  7.4  -16.1  8.6  -8.0  -11.9  -14.8  1.5  0.8  7.7  3.8  3.3  6.0  8.4  -4.8  -3.9  5.8  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 4  

  -3.7  -1.8  -2.4  0.3  3.4  -0.6  -0.2  0.8  2.4  9.2  -14.0  6.1  -13.0  -3.0  8.0  -15.0  10.0  3.1  -10.3  -13.2  -1.1  -0.2  -0.4  1.1  4.6  7.0  11.9  1.9  5.2  7.0  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 4  

  4.6  7.8  8.6  14.8  14.8  9.6  2.4  0.5  0.2  0.8  -16.7  0.1  -14.6  -4.2  7.2  -16.2  8.5  -8.8  -11.5  -14.8  -0.3  1.6  8.0  2.7  2.1  4.6  8.0  -7.6  -4.4  -2.5  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 5  

  8.9  14.7  10.4  10.4  10.3  6.7  7.1  -8.6  -9.3  -17.9  -11.2  -16.0  -5.0  13.7  10.0  -15.7  8.4  8.8  -18.1  -16.4  7.3  -8.2  11.8  14.0  3.4  4.7  7.1  0.7  1.2  2.1  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 5  

  -1.9  3.2  10.9  10.9  10.9  7.0  7.0  -8.0  -10.0  -17.8  -14.3  -17.9  -11.1  12.9  7.8  -17.3  6.5  7.1  -19.3  -17.9  5.7  -8.4  11.0  12.2  1.2  1.7  3.1  -4.1  -3.9  -3.5  
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Quelle  Teilpegel Ld  

Bezeichnung    IP1  IP1  IP2  IP2  IP2  IP3  IP4  IP5  IP6  IP7  IP8  IP9  IP10  IP11  Hs1.
1  

Hs2.
1  

Hs2.
2  

Hs3.
1  

Hs3.
2  

Hs3.
3  

Hs3.
4  

Hs4.
1  

Hs4.
2  

Hs4.
3  

Hs5.
1  

Hs5.
1  

Hs5.
1  

Hs5.
2  

Hs5.
2  

Hs5.
2  

Wirtschaftsverkehr 
Rückfahrwarneinrichtung Einfahrt 
Anlieferung Salinenstraße  

  6.0  6.4  2.5  2.8  3.3  2.3  3.4  5.6  7.6  28.1  36.3  42.8  38.6  2.9  12.1  42.3  15.7  19.3  16.6  38.2  14.8  5.0  4.7  12.1  6.5  6.9  9.8  7.4  7.8  10.3  

Wirtschaftsverkehr Anlieferung 
Bäcker/Café  

  -18.3  -17.7  -16.1  -12.9  -10.0  2.5  4.7  9.9  14.3  20.8  11.2  -1.5  -6.1  -21.4  -17.6  -14.1  -13.8  -8.9  20.8  4.8  -8.6  9.9  -13.3  -15.3  -18.5  -18.4  -18.1  -18.0  -18.0  -17.9  

Parkplatz Such-/Durchfahrverkehr    48.7  49.2  30.2  33.2  35.1  25.8  28.9  40.0  43.8  32.0  19.0  17.3  16.5  29.0  41.1  19.3  36.9  43.0  24.0  20.0  35.2  29.7  29.0  52.7  48.6  49.4  49.1  50.4  50.7  50.3  

Wirtschaftsverkehr Einfahrt 
Anlieferung Markt Salinenstraße  

  0.5  0.8  -2.2  -2.0  -1.7  -2.7  -1.6  0.6  2.3  23.9  32.2  38.8  34.6  -1.6  6.9  38.3  10.9  14.2  11.4  34.1  10.1  0.2  -0.0  6.9  1.1  1.5  4.6  2.1  2.5  5.1  

Wirtschaftsverkehr Einfahrt 
Anlieferung Markt Salinenstraße  

  -1.4  -1.2  -4.2  -4.1  -3.9  -5.3  -4.5  -3.0  -2.1  8.7  21.4  33.5  37.3  -1.2  13.5  38.5  8.5  4.5  3.8  25.5  3.8  -2.7  -2.4  2.1  -1.4  -1.4  -1.3  1.6  2.0  5.2  

Parkplatz    54.2  54.1  39.8  42.4  43.8  28.1  24.3  22.5  37.6  19.3  18.0  19.3  19.0  29.9  45.3  22.2  39.6  46.3  21.5  20.7  38.3  25.1  39.8  55.4  54.0  54.3  53.8  57.4  57.0  56.2  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Parkplatz   

                                

Warenanlieferung Markt, 
Durchfahrttor EG zur Anlieferung an 
der Salinenstraße   

  7.7  7.8  5.8  5.9  5.9  4.8  5.8  7.4  8.3  16.2  34.5  43.5  44.3  8.3  21.0  49.1  21.2  16.5  14.4  27.6  15.1  7.9  7.9  10.0  8.6  8.6  8.6  10.5  10.6  10.7  

Tor Tiefgarage an der Schloßstraße    14.0  18.0  26.5  27.5  27.8  38.7  41.8  36.5  31.5  24.3  6.0  -0.5  -1.6  2.3  2.6  0.4  3.6  5.3  10.5  4.1  3.6  34.2  25.3  11.3  11.3  14.9  15.2  4.7  4.9  5.0  

Außengastronomie Bäcker/Café im 
EG Ecke Schlossstraße / 
Salinenstraße   

  9.7  10.0  9.9  11.5  12.1  25.4  27.5  31.7  35.5  44.7  44.5  39.6  34.9  7.6  12.8  25.1  17.2  20.0  38.6  47.4  23.5  25.1  12.2  12.5  9.9  10.0  10.1  10.7  10.7  11.0  

seitliche Öffnung Tiefgaragenrampe  
Schloßstraße, lichte Höhe H:3m  

  44.6  44.2  44.0  43.6  43.0  32.7  22.7  14.4  9.8  5.6  2.6  2.8  2.0  9.4  19.6  4.6  10.6  10.6  6.3  5.3  8.6  17.7  30.2  24.2  37.0  38.2  38.2  11.8  12.1  14.7  

seitl. offene Fassade Parkebene im 
EG Haus 4  

  53.3  53.0  40.5  41.8  42.2  45.3  49.8  52.8  51.5  41.5  26.0  20.5  18.4  25.8  42.6  21.2  40.5  39.8  30.4  23.8  34.4  48.7  39.1  47.0  49.8  50.1  49.9  45.8  46.5  46.4  
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Mittelungspegel Teilpegel Nacht 

Quelle  Teilpegel Ln  

Bezeichnung    IP1  IP1  IP2  IP2  IP2  IP3  IP4  IP5  IP6  IP7  IP8  IP9  IP10  IP11  Hs1.
1  

Hs2.
1  

Hs2.
2  

Hs3.
1  

Hs3.
2  

Hs3.
3  

Hs3.
4  

Hs4.
1  

Hs4.
2  

Hs4.
3  

Hs5.
1  

Hs5.
1  

Hs5.
1  

Hs5.
2  

Hs5.
2  

Hs5.
2  

Warenanlieferung Bäcker/Café mit 
Kleintransporter  

                                                              

Warenanlieferung Markt, LKW- 
Kühleinrichtungen  

                                                              

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Warenanlieferung Markt,    

                                                              

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
beschleunigte Abfahrt Lkw 
Warenanlieferung Markt,   

                                                              

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Entspannungsgeräusche 
Druckluftbremssystem 
Warenanlieferung Markt,    

                                                              

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Rückfahrwarneinrichtungen 
Warenanlieferung Markt,   

                                                              

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Ausfahrt TG Wohnen  

                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Ausfahrt Durchfahrt zum Parkpl. 
Schloßstr.  

                                                              

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 1  

  7.4  7.4  4.5  4.9  4.9  -6.7  -10.5  -1.5  4.8  -13.1  -6.7  -6.9  -2.0  10.4  3.3  -5.6  13.6  9.7  -12.0  -11.6  9.7  -12.0  -9.9  8.4  -9.2  -7.2  -6.9  4.6  7.0  11.5  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 1  

  3.1  6.2  3.2  3.7  4.0  -9.1  -10.9  4.0  -6.9  -12.5  3.2  5.5  1.6  -3.1  0.2  -2.9  6.0  9.4  -11.7  -10.0  -4.4  -12.5  -11.3  7.3  -10.3  -10.0  -9.5  -0.7  1.2  3.5  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 2  

  6.9  6.8  -7.5  -5.7  -3.0  -8.5  -8.2  -6.6  -10.6  -9.4  4.6  5.6  6.1  0.1  12.8  3.9  1.4  2.6  -8.5  -5.9  -4.9  -10.6  -10.6  8.7  0.4  0.4  0.4  9.9  9.9  9.8  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 2  

  7.5  7.5  -8.0  -5.9  -2.7  -7.1  -7.1  -4.2  -8.2  -7.9  4.9  1.0  0.4  0.7  11.6  -0.1  4.6  10.4  -6.5  -1.0  -0.2  -10.8  -9.8  9.8  8.6  8.6  8.6  10.3  10.3  10.2  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 3  

  -7.2  -4.7  -13.0  -10.3  -6.2  -2.9  -3.6  -3.1  -1.4  1.7  0.9  -0.8  1.1  0.8  9.2  -6.9  -5.2  -1.1  2.1  1.3  1.8  -11.6  -13.3  -9.5  -0.6  1.3  3.5  1.4  3.4  5.8  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 3  

  -2.1  3.1  -6.5  -3.3  0.8  7.4  9.1  2.9  -0.2  -2.0  -5.5  -2.0  -8.0  6.0  9.5  -8.3  8.6  2.7  -1.5  -3.6  0.7  -2.5  -6.9  -1.0  4.9  9.3  9.3  2.8  5.1  8.4  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 3  

  -2.7  1.0  -7.0  -3.7  0.4  7.2  3.6  0.9  -0.6  -1.8  -5.1  -2.0  -7.6  5.9  9.5  -8.2  8.6  2.4  -1.0  -3.1  1.0  -6.2  -7.1  -5.1  2.8  4.7  9.1  2.3  4.3  6.6  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 3  

  -7.4  -5.2  -13.3  -10.6  -6.7  -3.4  -4.2  -3.2  -1.4  1.8  2.5  0.6  1.3  0.3  9.1  -6.6  -5.4  -1.6  2.2  2.1  1.5  -11.8  -13.6  -9.7  -0.7  1.1  3.3  0.7  3.2  5.6  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 4  

  -2.0  0.0  -1.5  1.2  4.3  -0.9  -0.2  0.8  2.8  10.0  -13.4  7.1  -12.2  -1.7  9.1  -14.0  11.1  5.6  -9.9  -12.4  1.9  0.1  0.5  3.0  5.9  10.6  13.1  5.1  7.6  13.0  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 4  

  5.7  8.9  9.7  15.6  15.6  10.3  3.0  0.6  0.2  1.5  -15.8  1.1  -13.7  -3.0  8.3  -15.2  9.5  -7.1  -11.0  -13.9  2.4  1.7  8.6  4.7  4.2  6.9  9.3  -3.9  -3.0  6.8  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 4  

  -2.8  -0.9  -1.5  1.2  4.3  0.3  0.7  1.7  3.3  10.1  -13.1  7.0  -12.1  -2.1  8.9  -14.1  10.9  4.0  -9.4  -12.3  -0.2  0.7  0.5  2.0  5.5  7.9  12.8  2.8  6.2  7.9  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 4  

  5.5  8.7  9.5  15.7  15.7  10.5  3.3  1.4  1.1  1.7  -15.8  1.0  -13.7  -3.3  8.1  -15.3  9.4  -7.9  -10.6  -13.9  0.6  2.5  8.9  3.6  3.0  5.5  8.9  -6.7  -3.5  -1.6  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 5  

  9.8  15.6  11.3  11.3  11.2  7.6  8.0  -7.7  -8.4  -17.0  -10.3  -15.1  -4.1  14.6  10.9  -14.8  9.3  9.7  -17.2  -15.5  8.2  -7.3  12.7  14.9  4.3  5.6  8.0  1.6  2.1  3.0  

Wärmepumpe Außengerät, 
Dachaufstellung Haus 5  

  -1.0  4.1  11.8  11.8  11.8  7.9  7.9  -7.1  -9.1  -16.9  -13.3  -17.0  -10.2  13.8  8.7  -16.4  7.4  8.0  -18.4  -17.0  6.6  -7.5  11.9  13.1  2.1  2.6  4.0  -3.2  -3.0  -2.6  
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Quelle  Teilpegel Ln  

Bezeichnung    IP1  IP1  IP2  IP2  IP2  IP3  IP4  IP5  IP6  IP7  IP8  IP9  IP10  IP11  Hs1.
1  

Hs2.
1  

Hs2.
2  

Hs3.
1  

Hs3.
2  

Hs3.
3  

Hs3.
4  

Hs4.
1  

Hs4.
2  

Hs4.
3  

Hs5.
1  

Hs5.
1  

Hs5.
1  

Hs5.
2  

Hs5.
2  

Hs5.
2  

Wirtschaftsverkehr 
Rückfahrwarneinrichtung Einfahrt 
Anlieferung Salinenstraße  

                                                              

Wirtschaftsverkehr Anlieferung 
Bäcker/Café  

                                                              

Parkplatz Such-/Durchfahrverkehr                                                                

Wirtschaftsverkehr Einfahrt 
Anlieferung Markt Salinenstraße  

                                                              

Wirtschaftsverkehr Einfahrt 
Anlieferung Markt Salinenstraße  

                                                              

Parkplatz                                                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Parkplatz   

                                                              

Warenanlieferung Markt, 
Durchfahrttor EG zur Anlieferung an 
der Salinenstraße   

                                                              

Tor Tiefgarage an der Schloßstraße    10.2  14.2  22.7  23.7  24.0  34.9  38.0  32.7  27.7  20.5  2.2  -4.3  -5.4  -1.5  -1.2  -3.4  -0.2  1.5  6.7  0.3  -0.2  30.4  21.5  7.5  7.5  11.1  11.4  0.9  1.1  1.2  

Außengastronomie Bäcker/Café im 
EG Ecke Schlossstraße / 
Salinenstraße   

                                                              

seitliche Öffnung Tiefgaragenrampe  
Schloßstraße, lichte Höhe H:3m  

  40.8  40.4  40.2  39.8  39.2  28.9  18.9  10.6  6.0  1.8  -1.2  -1.0  -1.8  5.6  15.8  0.8  6.8  6.8  2.5  1.5  4.8  13.9  26.4  20.4  33.2  34.4  34.4  8.0  8.3  10.9  

seitl. offene Fassade Parkebene im 
EG Haus 4  
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Maximalpegel Teilpegel Tag 

Quelle  Teilpegel LmaxD  

Bezeichnung    IP1  IP1  IP2  IP2  IP2  IP3  IP4  IP5  IP6  IP7  IP8  IP9  IP10  IP11  Hs1.1  Hs2.1  Hs2.2  Hs3.1  Hs3.2  Hs3.3  Hs3.4  Hs4.1  Hs4.2  Hs4.3  Hs5.1  Hs5.1  Hs5.1  Hs5.2  Hs5.2  Hs5.2  

Warenanlieferung Bäcker/Café mit Kleintransporter    30.1  30.4  31.3  33.1  34.6  51.3  53.8  59.6  63.8  65.0  55.7  32.3  29.9  26.6  30.1  31.9  33.9  39.8  59.6  42.2  38.8  59.3  35.4  33.5  29.8  29.8  30.2  30.4  30.4  30.4  

Warenanlieferung Markt, LKW- Kühleinrichtungen                                                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Warenanlieferung Markt,      33.9  33.9  31.6  31.7  31.7  30.6  31.6  33.3  34.1  41.3  60.0  70.1  70.4  33.7  42.6  74.4  47.4  40.1  40.3  52.5  41.5  33.6  33.7  35.7  34.3  34.4  34.4  36.7  36.7  36.7  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte beschleunigte Abfahrt 
Lkw Warenanlieferung Markt,   

  33.8  33.9  31.6  31.6  31.7  30.6  31.6  33.2  34.1  41.2  59.9  70.0  70.5  33.8  42.7  74.7  47.3  40.0  40.2  52.5  41.4  33.6  33.7  35.7  34.3  34.4  34.4  36.7  36.7  36.7  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Entspannungsgeräusche 
Druckluftbremssystem Warenanlieferung Markt,    

  36.9  37.0  34.6  34.7  34.7  33.6  34.6  36.3  37.2  44.4  63.1  73.2  73.3  36.7  45.5  78.1  50.5  43.2  43.4  55.6  44.6  36.7  36.8  38.8  37.3  37.4  37.4  39.7  39.7  39.7  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Rückfahrwarneinrichtungen Warenanlieferung Markt,   

  32.7  32.8  30.6  30.7  30.7  29.9  31.0  32.9  34.1  46.0  60.0  71.0  70.0  32.4  40.8  74.8  45.8  39.5  41.8  63.3  41.0  32.7  32.7  34.7  33.0  33.1  33.1  35.3  35.4  35.5  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Ausfahrt TG Wohnen    30.0  34.8  44.5  45.6  45.8  58.7  62.2  56.5  50.9  43.8  25.6  18.7  17.7  20.7  20.7  19.7  22.5  24.6  29.2  22.9  22.8  56.6  42.2  30.0  27.4  31.8  32.1  24.1  24.1  24.2  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Ausfahrt Durchfahrt zum 
Parkpl. Schloßstr.  

  27.9  28.0  36.8  41.4  43.5  55.1  60.0  60.6  55.4  45.9  31.4  19.7  18.6  20.2  21.0  20.6  22.8  26.2  32.8  24.6  24.3  63.9  35.3  30.4  25.4  25.5  25.6  24.3  24.4  24.4  

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 1                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 1                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 2                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 2                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 3                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 3                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 3                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 3                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 4                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 4                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 4                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 4                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 5                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 5                                                                

Wirtschaftsverkehr Rückfahrwarneinrichtung Einfahrt 
Anlieferung Salinenstraße  

                                                              

Wirtschaftsverkehr Anlieferung Bäcker/Café                                                                

Parkplatz Such-/Durchfahrverkehr                                                                

Wirtschaftsverkehr Einfahrt Anlieferung Markt 
Salinenstraße  

                                                              

Wirtschaftsverkehr Einfahrt Anlieferung Markt 
Salinenstraße  

                                                              

Parkplatz                                                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Parkplatz     75.8  74.0  61.3  63.3  63.1  52.2  48.2  40.6  55.4  33.9  34.3  31.4  35.6  49.3  61.5  34.9  56.6  61.9  35.7  34.4  55.7  41.3  65.8  70.6  74.7  73.4  71.7  77.4  75.2  72.9  

Warenanlieferung Markt, Durchfahrttor EG zur 
Anlieferung an der Salinenstraße   

                                                              

Tor Tiefgarage an der Schloßstraße                                                                

Außengastronomie Bäcker/Café im EG Ecke 
Schlossstraße / Salinenstraße   

                                                              

seitliche Öffnung Tiefgaragenrampe  Schloßstraße, 
lichte Höhe H:3m  

                                                              

seitl. offene Fassade Parkebene im EG Haus 4                                                                
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Maximalpegel Teilpegel Nacht 

Quelle  Teilpegel LmaxN  

Bezeichnung  M.  ID  IP1  IP1  IP2  IP2  IP2  IP3  IP4  IP5  IP6  IP7  IP8  IP9  IP10  IP11  Hs1.1  Hs2.1  Hs2.2  Hs3.1  Hs3.2  Hs3.3  Hs3.4  Hs4.1  Hs4.2  Hs4.3  Hs5.1  Hs5.1  Hs5.1  Hs5.2  Hs5.2  Hs5.2  

Warenanlieferung Bäcker/Café mit 
Kleintransporter  

                                                                

Warenanlieferung Markt, LKW- Kühleinrichtungen                                                                  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Warenanlieferung 
Markt,    

                                                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte beschleunigte 
Abfahrt Lkw Warenanlieferung Markt,   

                                                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Entspannungsgeräusche Druckluftbremssystem 
Warenanlieferung Markt,    

                                                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte 
Rückfahrwarneinrichtungen Warenanlieferung 
Markt,   

                                                                

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Ausfahrt TG 
Wohnen  

    30.0  34.8  44.5  45.6  45.8  58.7  62.2  56.5  50.9  43.8  25.6  18.7  17.7  20.7  20.7  19.7  22.5  24.6  29.2  22.9  22.8  56.6  42.2  30.0  27.4  31.8  32.1  24.1  24.1  24.2  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Ausfahrt Durchfahrt 
zum Parkpl. Schloßstr.  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
1  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
1  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
2  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
2  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
3  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
3  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
3  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
3  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
4  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
4  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
4  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
4  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
5  

                                                                

Wärmepumpe Außengerät, Dachaufstellung Haus 
5  

                                                                

Wirtschaftsverkehr Rückfahrwarneinrichtung 
Einfahrt Anlieferung Salinenstraße  

                                                                

Wirtschaftsverkehr Anlieferung Bäcker/Café                                                                  

Parkplatz Such-/Durchfahrverkehr                                                                  

Wirtschaftsverkehr Einfahrt Anlieferung Markt 
Salinenstraße  
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Quelle  Teilpegel LmaxN  

Bezeichnung  M.  ID  IP1  IP1  IP2  IP2  IP2  IP3  IP4  IP5  IP6  IP7  IP8  IP9  IP10  IP11  Hs1.1  Hs2.1  Hs2.2  Hs3.1  Hs3.2  Hs3.3  Hs3.4  Hs4.1  Hs4.2  Hs4.3  Hs5.1  Hs5.1  Hs5.1  Hs5.2  Hs5.2  Hs5.2  

Wirtschaftsverkehr Einfahrt Anlieferung Markt 
Salinenstraße  

                                                                

Parkplatz                                                                  

kurzzeitige Pegelhöchstwerte Parkplatz                                                                   

Warenanlieferung Markt, Durchfahrttor EG zur 
Anlieferung an der Salinenstraße   

                                                                

Tor Tiefgarage an der Schloßstraße                                                                  

Außengastronomie Bäcker/Café im EG Ecke 
Schlossstraße / Salinenstraße   

                                                                

seitliche Öffnung Tiefgaragenrampe  
Schloßstraße, lichte Höhe H:3m  

                                                                

seitl. offene Fassade Parkebene im EG Haus 4                                                                  
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A9 Lageplan Untersuchungsgebiet und Straßen Plan-0-Fall 
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A10 Lageplan Untersuchungsgebiet und Straßen Plan-1-Fall 
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A11 Beurteilungspegel Straßenverkehr Plan-1-Fall -  Tag  
(Maximalpegel über alle Geschosse) 
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A12 Beurteilungspegel Straßenverkehr Plan-1-Fall -  Nacht 
(Maximalpegel über alle Geschosse) 
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A13 Außenlärmpegel DIN 4109 - OG1 
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A14 Außenlärmpegel DIN 4109 - OG2 
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A15 Außenlärmpegel DIN 4109 - OG3 
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A16 Außenlärmpegel DIN 4109 - OG4 
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A17 3D-Ansicht Außenlärmpegel DIN 4109 

 

Südansicht  

 

 

Nordansicht 
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A18 Lageplan Quellen Gewerbeanlagen und Immissionspunkte  
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A19 Lageplan Gewerbeanlagen Plangebiet 
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A20 Lärmpegelkarte Mittelungspegel LAFeq  - Gewerbelärm Tag 
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A21 Lärmpegelkarte Mittelungspegel LAFeq – Gewerbelärm Nacht 
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